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Damit ist die Befragung abgeschlossen. 

Ich rufe die Tagesordnungspunkte 2 a und 2 b sowie 
Zusatzpunkt 1 auf:

2   a) Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Dr. Karl Lauterbach, Dr. Georg Nüßlein, 
Dr. Petra Sitte und weiteren Abgeordneten 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Regelung der doppelten Widerspruchslö-
sung im Transplantationsgesetz

Drucksache 19/11096
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Gesundheit (f) 
Haushaltsausschuss

b) Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Annalena Baerbock, Karin Maag, Hilde 
Mattheis und weiteren Abgeordneten einge-
brachten Entwurfs eines Gesetzes zur Stär-
kung der Entscheidungsbereitschaft bei 
der Organspende

Drucksache 19/11087
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Gesundheit (f) 
Haushaltsausschuss

ZP 1 Beratung des Antrags der Abgeordneten Dr. Axel 
Gehrke, Dr. Robby Schlund, Detlev Spangenberg, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD

Mehr Vertrauen in die Organspende – Ver-
trauenslösung

Drucksache 19/11124 
Überweisungsvorschlag: 
Ausschuss für Gesundheit (f) 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für 
die Aussprache 120 Minuten vorgesehen. Diese Zeit soll 
entsprechend dem Stärkeverhältnis auf 24 Rednerin-
nen und Redner mit je fünf Minuten aufgeteilt werden. 
Es wird vorgeschlagen, dass die Reden der Kolleginnen 
und Kollegen, deren Redewunsch nicht berücksichtigt 
werden kann, in einem einer Redezeit von fünf Minuten 
entsprechenden Umfang zu Protokoll gegeben werden 
können. Sind Sie damit einverstanden? – Ich sehe, das 
ist der Fall. Dann verfahren wir so. – Ich höre keinen 
Widerspruch. Dann ist auch die Reihenfolge der Redner 
so beschlossen.

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem 
Redner dem Kollegen Dr. Georg Nüßlein von der CDU/
CSU-Fraktion das Wort. 

(Beifall bei der CDU/CSU)

Dr. Georg Nüßlein (CDU/CSU): 
Herr Präsident! Meine Damen! Meine Herren! Unse-

rer Gesellschaft, uns fällt es unendlich schwer, uns mit 
dem Thema „Lebensende, Krankheit oder Organspende“ 
zu beschäftigen. Aber, meine Damen und Herren, es gibt 
momentan 10 000 Menschen in diesem Land, die sich 
mit diesem Thema zwangsläufig auseinandersetzen müs-
sen, weil sie sehnsüchtig auf ein lebensrettendes Organ 

warten. Ich will zu Beginn dieser Debatte – ich glaube, 
ich spreche für uns alle – sagen: Genau um diese Men-
schen geht es uns. 

Weil das so ist, hat sich der Deutsche Bundestag 2012 
schon einmal mit dieser Thematik befasst. Wir haben 
gesehen: Die Spendenbereitschaft in diesem Land ist 
groß – theoretisch. Wir haben gedacht: Mit der Zustim-
mungslösung kommt man dazu, dass dann, wenn man die 
Menschen nur ausreichend informiert, am Schluss viele 
einen Organspendeausweis in der Tasche tragen. – Heute, 
sieben Jahre später, haben wir festgestellt, dass die Spen-
denzahlen zurückgegangen sind, dass wir im Jahr 2017 
mit 797 Spendern den niedrigsten Stand erreicht haben 
und dass unser Ansatz falsch war. Deshalb diskutieren 
wir heute miteinander darüber, etwas anders zu machen. 

Da gibt es nun zwei große konkurrierende Vorschlä-
ge. Der eine besagt: Lasst uns das Bestehende in kleinen 
Schritten weiterentwickeln. – Der andere Vorschlag, für 
den ich stehe, besagt: Lasst uns zur Widerspruchslösung 
kommen. Lasst uns einen großen Schritt tun.

Ich sage Ihnen ganz offen: Ich habe in den letzten 
Wochen und Monaten keinen Transplantationschirurgen 
getroffen, der gesagt hat: Das solltet ihr nicht tun. – Aber 
ich habe viele, viele hoffnungsvolle Patientinnen und Pa-
tienten getroffen, die mir gesagt haben: Jetzt ist es an der 
Zeit, dass der Deutsche Bundestag nicht kleine Schrit-
te macht, nicht noch einmal ein Experiment durchführt 
und mit unserem Leben spielt, sondern dass er jetzt einen 
großen Schritt macht und diese Widerspruchslösung ein-
führt.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD und der LINKEN)

Das ist meine Motivation. Jeden Tag sterben drei 
Menschen, weil wir zu wenige Organspenden haben. Es 
gibt welche, die sagen: Ja, aber die Widerspruchslösung 
schränkt doch unser Recht ein, uns mit der Thematik gar 
nicht beschäftigen zu müssen. – Nein, meine Damen und 
Herren, auch wenn wir eine Widerspruchslösung haben, 
muss man sich mit der Thematik nicht beschäftigen. Aber 
die Rechtsfolge ist eine andere, nämlich dass man dann 
als Spender gilt. Was ist da dabei? 95 Prozent sagen, 
sie würden im Zweifel ein Organ annehmen, wenn sie 
schwer krank sind. Wenn das die Regel ist, kann ich doch 
auch erwarten, dass die breite Mehrheit dann auch bereit 
ist, ein Organ zu spenden. Das ist doch miteinander ver-
knüpft, das kann man doch nicht trennen. 

In der Tat, wenn man theoretisch fragt, sagen über 
80 Prozent, sie wären bereit, ein Organ zu spenden. Für 
sie ist es im Grunde ein Service, dass sie in Zukunft gar 
nichts tun müssen,

(Zuruf vom BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Was?)

dass ihre Spendenbereitschaft an dieser Stelle dokumen-
tiert ist 

(Britta Haßelmann [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Also, das ist ja wohl eine verfehlte 
Tonlage!)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki
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und dass sie nicht auf einen Organspendeausweis ange-
wiesen sind, der nach einer Weile so aussieht wie meiner 
und im Zweifel dann, wenn man hirntot im Krankenhaus 
liegt, gar nicht aufgefunden wird. Ich halte es für das 
ganz zentrale Argument: Es gibt nichts Christlicheres, 
nichts, was mehr mit Nächstenliebe zu tun hat, als im 
Tode einem anderen das Leben zu retten. 

Ich will, meine Damen und Herren, dass wir die Chan-
ce größer machen, dass ein Mensch dann, wenn er hirntot 
ist, als Spender identifiziert werden kann. Genau das leis-
tet diese Widerspruchslösung in einer ganz besonderen 
Art und Weise. Sie nimmt niemandem etwas. Denen, die 
sagen: „So etwas gibt es doch in unserer Rechtsordnung 
gar nicht“, antworte ich ganz offen: Es gibt viele Fälle, 
in denen man einfach mit dem leben muss, was der Deut-
sche Bundestag an dieser Stelle an Rechtsfolgen festlegt. 

Ein Beispiel ist das Testament. Wenn ich keines 
schreibe, dann muss ich einfach damit klarkommen, 
dass der Gesetzgeber festlegt, wer letztendlich Erbe ist. 
Ein anderes Beispiel, das näher am Thema ist: Wenn ich 
keine Patientenverfügung mache, dann muss ich damit 
klarkommen, dass dann am Schluss einfach lebensver-
längernde Maßnahmen durchgeführt werden. So ist es in 
Zukunft dann auch bei der Organspende. Der Regelfall 
ist dann: Man gilt als Spender, es sei denn, man hat wi-
dersprochen. Nur dann muss man sich mit der Thematik 
beschäftigen. Wer kein Organspender sein will und das 
nicht ertragen kann, der kann widersprechen. 

Ich glaube, das ist etwas, was einen großen Schritt be-
deutet, etwas, was uns klar voranbringt. Ich bitte herzlich 
um Unterstützung für diesen Gesetzentwurf. 

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Herr Kollege, bitte kommen Sie zum Schluss.

Dr. Georg Nüßlein (CDU/CSU): 
Viele, viele leidgeprüfte Patientinnen und Patienten, 

die heute immer noch auf der Warteliste stehen und die 
kein Organ bekommen, setzen auf uns; das ist ganz wich-
tig. Deshalb bitte ich herzlich um Unterstützung.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD und der LINKEN)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Vielen Dank. – Als nächste Rednerin spricht zu uns 

die Kollegin Annalena Baerbock.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Annalena Baerbock (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN): 

Herr Präsident! Sehr verehrte Damen und Herren! 
Sehr verehrte Gäste auf der Tribüne! Täglich trauern 
Menschen um ihren Sohn, um ihre Mutter, um ihren 
Freund, denen nicht rechtzeitig eine Niere, ein Herz oder 
eine Leber gespendet wurde. Rund 9 400 schwerstkran-
ke Menschen warten auf eine Transplantation, wissend, 

dass im vergangenen Jahr nur 955 Spenden durchgeführt 
wurden. 

Uns eint bei dieser Debatte – deswegen ist es mir auch 
wichtig, diese im Ton angemessen zu führen –,

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN und der CDU/CSU)

dass wir es nicht beim Status quo belassen wollen. Aber 
die entscheidende Frage ist doch: Wie können wir am 
besten und am schnellsten erreichen, dass wir zu mehr 
Organspenden kommen?

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN, der CDU/CSU und 
der SPD)

Für unsere Gruppe ist entscheidend, dass wir bei einer 
so höchst persönlichen, individuellen Frage die sehr in-
dividuelle Situation eines jeden einzelnen Menschen und 
den möglichen Handlungsrahmen, in dem wir uns bewe-
gen, im Blick haben: auf der einen Seite die Mutter, die 
tagtäglich am Bett ihres kranken Sohnes sitzt und auf ein 
Spenderorgan hofft; auf der anderen Seite der Ehemann, 
der ins Krankenhaus gerufen wird und die schreckliche 
Nachricht erhält, dass der Hirntod bei seiner Frau festge-
stellt wurde, und er in diesem Moment seine Frau nicht 
gehen lassen möchte. Gerade weil es um sehr unter-
schiedliche Situationen, um sehr unterschiedliche Men-
schen geht, gerade weil wir in unserer Verfassung aus 
guten Gründen – mit Blick auf die deutsche Geschichte – 
verankert haben, dass es ein Recht auf die Unversehrtheit 
des eigenen Körpers gibt, können wir nicht einfach mal 
so eine schnelle Lösung auf den Weg bringen.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN, der CDU/CSU und 
der SPD)

Lieber Herr Nüßlein, wir müssen auch bei dieser De-
batte bitte ehrlich sein und bei den Zahlen ganz genau 
hinschauen.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN, der CDU/CSU und 
der SPD)

Grundvoraussetzung für eine Organspende in unserem 
Land – das unterscheidet uns nun einmal von anderen 
europäischen Ländern – ist der festgestellte Hirntod. 
Auch wenn alle Menschen in unserem Land – unabhän-
gig von der jeweiligen Lösung – Organspender wären, 
kämen wir an dem Fakt nicht vorbei, dass im letzten 
Jahr in Deutschland bei 1 416 Verstorbenen der Hirntod 
festgestellt wurde. 9 000 stehen auf der Warteliste. Diese 
Diskrepanz werden wir aufgrund des Momentums des 
Hirntodes nicht ändern können. 

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN, der CDU/CSU und 
der SPD)

Deswegen ist es unserer Gruppe auch so wichtig, nicht 
nur auf die Spendenbereitschaft zu schauen, sondern ge-
rade auch auf die Situation in den Krankenhäusern mit 
Blick auf die Hirntodfeststellung. Wenn Sie sich die Zah-
len genau anschauen, werden Sie feststellen: Es gab so-

Dr. Georg Nüßlein
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gar Spender, die hätten spenden können. Aber aufgrund 
der Voraussetzungen in den Krankenhäusern ist es dann 
zu keiner Organtransplantation gekommen. Das gehört 
genauso in den Mittelpunkt dieser Debatte.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN, der CDU/CSU und 
der SPD)

Zugleich kommt es auf jede einzelne Spende an, weil 
es auf jeden einzelnen Menschen ankommt. Um den Be-
troffenen wirklich zu helfen, müssen die Gesetze auch 
verfassungskonform sein. Deswegen muss ich hier so 
deutlich sagen: Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN, der CDU/CSU, der 
SPD und der LINKEN)

Aufgrund unserer Geschichte haben wir eine besondere 
Verpflichtung im Grundgesetz verankert, anders als an-
dere Länder. Aufgrund unserer Geschichte gilt die kör-
perliche Unversehrtheit. Gerade wenn wir zu mehr Or-
ganspenden kommen wollen, müssen wir das im Licht 
unserer Geschichte und Verfassung prüfen. Nicht nur 
Artikel 1 und 2 des Grundgesetzes gelten. Vielmehr fußt 
seit langer Zeit unser ganzes gesellschaftliches Zusam-
menleben auf dem Zustimmungsrecht. In allen anderen 
Lebensbereichen sagen wir – dafür haben Bürgerrechtle-
rinnen und Bürgerrechtler dieses Landes gekämpft –, dass 
man zustimmen muss, wenn es die eigenen Persönlich-
keitsrechte betrifft, zum Beispiel beim Recht am eigenen 
Bild. Aber genau bei dieser sensiblen Frage schlagen Sie 
nun vor, das Prinzip umzukehren und ein Opt-out-Prinzip 
einzuführen. Natürlich kann man darüber verfassungs-
rechtlich streiten. Aber ich persönlich und unsere Gruppe 
halten das für einen unverhältnismäßigen Eingriff, weil 
es mildere Mittel gibt, um die Organspendenbereitschaft 
zu erhöhen.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN, der CDU/CSU, der 
SPD, der FDP und der LINKEN)

Gerade weil uns die Organspendebereitschaft so wich-
tig ist, machen wir einen Vorschlag, bei dem es keine Fra-
gezeichen mit Blick auf das Bundesverfassungsgericht 
gibt. Um gemeinsam mit den Menschen etwas zu verän-
dern, machen wir einen anderen Vorschlag. 84 Prozent 
unserer Bevölkerung – das ist Ausdruck einer großen Be-
reitschaft – möchten spenden. Das steht in Diskrepanz zu 
der Tatsache, dass nur 39 Prozent einen Spenderausweis 
haben. Diese Lücke wollen wir schließen. Einige sagen 
nun: Warum soll man sich ausgerechnet beim Bürgeramt 
mit diesem Thema auseinandersetzen? Das passt doch 
nicht! – Stimmt, das ist nicht der klassische Ort. Aber wir 
können so garantieren, alle Menschen in diesem Land zu 
erreichen, zusätzlich zu den Ärzten und anderen Orten, 
an denen man Grundlageninformationen zu diesem The-
ma erhalten kann.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN, der CDU/CSU und 
der FDP)

Das Entscheidende an unserem Vorschlag ist der Eintrag 
in ein zentrales Register, sodass man im Krankenhaus 
abrufen kann, wer wirklich Spenderin bzw. Spender ist. 

Uns eint: Wir wollen die Zahl der Organspenden erhö-
hen. Unsere Gruppe will, dass das jetzt passieren kann. 
Deswegen werben wir für einen Vorschlag, der die Or-
ganspendenzahlen erhöht, das Recht auf die Unversehrt-
heit des eigenen Körpers wahrt und zugleich zeitnah 
umzusetzen ist. Wir bitten um Unterstützung für unseren 
Antrag.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN, der CDU/CSU, der 
SPD, der FDP und der LINKEN)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Vielen Dank, Frau Kollegin Baerbock. – Als Nächster 

spricht zu uns der Kollege Jens Maier.

(Beifall bei der AfD)

Jens Maier (AfD): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Her-

ren! Was bedeutet es, Organspender zu sein? Was bedeu-
tet es, seinen Körper über den eigenen Tod hinaus zur 
Verfügung zu stellen? Was nimmt man da auf sich? Eine 
Organspende ist nur möglich, wenn der Spender so tot 
wie rechtlich erforderlich, aber noch so lebendig wie me-
dizinisch notwendig ist. Ein vollständig Toter, eine Lei-
che, ist als Spender nicht mehr zu gebrauchen. Bereits in 
der Sterbephase muss daher entschieden werden, ob die 
betreffende Person als Spender in Betracht kommt oder 
nicht. Kommt sie in Betracht, muss der umsichtige Arzt 
bereits in der Sterbephase nicht nur die medizinische 
Versorgung des Spenders, sondern bereits auch die ge-
sundheitliche Situation des Empfängers im Blick haben. 
Durch die Verabreichung hochwirksamer Medikamente 
in der Sterbephase können Organe, die für eine Spende 
von Bedeutung sind, geschädigt werden. Allgemein ist es 
so, dass möglichst cleane Organe verpflanzt werden sol-
len. Für den Spender kann dies bedeuten, dass er in der 
Sterbephase nicht mehr damit rechnen kann, optimal, nur 
auf ihn zugeschnitten, medizinisch versorgt zu werden.

(Zuruf von der CDU/CSU: Quatsch!)

Die Widerspruchslösung bringt potenziell jeden ab 
dem 16. Lebensjahr in diese Situation. Nur der erklärte 
Widerspruch kann das verhindern. Ich halte dies allein 
aus verfassungsrechtlichen Gründen für untragbar. Ob 
ein Mensch bereit ist, das von mir beschriebene Prozede-
re auf sich zu nehmen, um einem anderen Menschen zu 
helfen, muss im Grundsatz immer seine eigene Entschei-
dung bleiben.

(Beifall bei der AfD)

Die Widerspruchslösung ist mit dem aus dem allgemei-
nen Persönlichkeitsrecht abzuleitenden Recht auf negati-
ve Selbstbestimmung nicht vereinbar. Der Wissenschaft-
liche Dienst des Deutschen Bundestages hat bereits am 
31. Oktober 2003 eine Ausarbeitung zum Thema Wider-
spruchslösung erstellt. Darin wurde festgestellt, dass aus 
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dem allgemeinen Selbstbestimmungsrecht die Freiheit 
resultiert, sich mit bestimmten Fragen gerade nicht zu be-
fassen. Der Bürger hat grundsätzlich das Recht, bewusst 
keine Entscheidung zum Umgang mit seinen Organen zu 
treffen, ohne irgendwelche Folgen befürchten zu müssen. 
Die Widerspruchslösung berührt das Recht auf negative 
Selbstbestimmung. Potenzielle Spender müssen sich ent-
weder mit der Thematik Organspende befassen, oder sie 
laufen Gefahr, dass ihnen nach ihrem Hirntod Organe 
entnommen werden, obwohl dies ihrem Willen zuwider-
liefe, wenn sie sich damit befasst hätten.

Hinzu kommt, dass die Einführung der Widerspruchs-
lösung für sich allein weder notwendig noch geeignet ist, 
die Anzahl der Spenden zu erhöhen. Die Erfahrungen in 
Spanien oder in Schweden haben gezeigt, dass erst 10 bis 
15 Jahre nach Einführung der Widerspruchslösung mehr 
Organe zur Verfügung gestanden haben, und zwar des-
halb, weil es erst zu diesem Zeitpunkt organisatorische 
Verbesserungen gab, und nicht wegen der Einführung der 
Widerspruchslösung. In der im November letzten Jahres 
geführten Orientierungsdebatte hier im Bundestag sind 
weniger einschneidende Alternativen zur Widerspruchs-
lösung aufgezeigt worden. Es ist möglich, Maßnahmen 
zur Gesundheitsvorsorge zu verbessern, damit weniger 
Menschen überhaupt ein fremdes Organ brauchen. 

Zu guter Letzt muss man sich vergegenwärtigen, dass 
auch erhebliche Gründe gegen eine Angemessenheit der 
Widerspruchslösung sprechen. Die Unwissenheit oder 
die Unwilligkeit der Bürger werden ausgenutzt. Es droht 
die Gefahr, dass gerade die Leute, die von der Wider-
spruchslösung entweder nichts wissen oder sich damit 
auch nicht befassen wollen, die Hauptspendergruppe 
stellen. Gerade für junge Leute ist das Thema „eigener 
Tod“ oft noch weit weg. Nicht zuletzt sind auch die Leu-
te betroffen, denen es allgemein schwerfällt, überhaupt 
irgendeine Entscheidung zu treffen. Das führt zu unfairen 
Ergebnissen. 

Man muss daher feststellen: Die Widerspruchslösung 
ist unverhältnismäßig. Sie stellt keinen gerechtfertigten 
Eingriff in das Recht auf negative Selbstbestimmung dar. 
Sie ist verfassungswidrig und wird, wenn sie jetzt doch 
eingeführt wird, in der Praxis keine große Wirkung ha-
ben. 

Im Vergleich dazu kann man über den Entwurf eines 
Gesetzes zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei 
der Organspende durchaus nachdenken. Er ist aber hand-
werklich schlecht gemacht. Dies verdeutlicht beispiels-
weise der geplante § 2 Absatz 1b des Transplantationsge-
setzes. Dort heißt es: 

Im Rahmen einer ambulanten privatärztlichen Be-
handlung richtet sich der Vergütungsanspruch des 
Arztes für die Beratung über die Organ- und Gewe-
bespende nach der Gebührenordnung für Ärzte.

Ist das nun eine Rechtsgrund- oder eine Rechtsfolgenver-
weisung? Außerdem ist der Änderungsentwurf insoweit 
völlig unzureichend, als dass man ihm nicht entnehmen 
kann, wann ein konkreter Vergütungsanspruch für den 
Arzt begründet ist. Da steht: „Der Vergütungsanspruch 
besteht je Patient alle zwei Jahre.“ Aus dieser Formu-
lierung ergibt sich nicht eindeutig, ob der Arzt den Pa-

tienten innerhalb von zwei Jahren überhaupt und, wenn 
ja, einmal oder mehrfach über die Organspende beraten 
haben muss. Der Änderungsentwurf kann genauso gut 
so gelesen werden, dass der Hausarzt gegenüber jedem 
privatversicherten Patienten alle zwei Jahre eine Gebühr 
abrechnen kann, unabhängig davon, ob er ihn zur Organ-
spende beraten hat oder nicht. 

Wir von der AfD-Fraktion haben eine eigene Lösung 
entwickelt. Darüber werden meine Kollegen im Weiteren 
berichten. 

Vielen Dank.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Vielen Dank, Herr Kollege. – Als nächster Redner hat 

der Kollege Dr. Karl Lauterbach das Wort.

Dr. Karl Lauterbach (SPD): 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Her-

ren! Ich bin froh, dass wir diese Debatte führen; denn die 
Probleme sind sehr drängend. Welches sind die Proble-
me, die wir heute lösen wollen? Es sind im Wesentlichen 
drei Probleme. 

Zum Ersten. Im Moment sterben pro Tag im Durch-
schnitt sechs Menschen, die auf der Warteliste stehen 
und auf ein Organ warten. Wir wollen das psychische 
und körperliche Leid dieser Menschen nicht nur lindern, 
sondern sie, wenn möglich, retten. 

Zum Zweiten. Mehr als die Hälfte derer, die bereit 
sind, Organe zu spenden, spenden deshalb nie, weil sie 
als Spender nicht dokumentiert sind und damit später für 
die Spende ausfallen, obwohl sie hätten spenden wollen. 

Zum Dritten. Ärzte und Angehörige sind in der Situ-
ation überfordert, wenn sie nach dem Tode eines Men-
schen diese Entscheidung treffen und versuchen müssen, 
den möglichen Willen desjenigen zu rekonstruieren. 
Auch das ist ein wichtiges psychisches Leid und ein ethi-
sches Problem. 

Wir setzen uns für die Widerspruchslösung ein, die in 
20 von 28 europäischen Ländern praktiziert wird. Wes-
halb ist diese Lösung richtig und auch ethisch geboten? 
Ich argumentiere hier ausdrücklich aus ethischer Per-
spektive und nicht aus der Nützlichkeitsperspektive. Es 
geht nicht darum, dass auf der einen Seite die Selbstbe-
stimmung des Menschen und auf der anderen Seite das 
Nützlichkeitsdenken der Widerspruchslösung steht; das 
ist nicht so. Es geht vielmehr darum, zu fragen: Worin 
ist die Selbstbestimmung des Menschen zu sehen? Was 
ist hier die bessere Umsetzung? Wenn die Mehrheit der 
Menschen spenden will, das System aber dahin gehend 
versagt, dass sie nie Spender werden, dann ermöglicht 
die Widerspruchslösung die Selbstbestimmung des Men-
schen, indem sie möglich macht, dass das passiert, was 
die Menschen tatsächlich wollen. Die Menschen wollen 
spenden, werden aber nicht zu Spendern. Es geht also 
um die Umsetzung der Selbstbestimmung des Menschen 
und nicht um die Frage, wer von uns die Selbstbestim-
mung des Menschen achtet. Ich bitte daher, dass man das 
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ethische Anliegen, das uns hier eint, nicht künstlich da-
gegenstellt.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der CDU/
CSU und der LINKEN)

Keine dieser Vorlagen steht ethisch höher als andere. Wir 
stehen ethisch auf dem gleichen Sockel; wir wollen das 
gleiche Ziel erreichen. Das eint uns, und das spricht für 
diese Vorlagen. 

Es stellt sich hier die Frage: Kann ich das, was ich 
vorgetragen habe, ethisch überhaupt verlangen? Kann 
ich sagen, dass die Widerspruchslösung ethisch verlangt 
werden kann? Ich sage, das kann man, und zwar aus der 
Perspektive der Theorie des Universalismus von Kant: 
Das, was ich für mich selbst wünsche, muss ich auch 
bereit sein anderen zu geben. – Ich bin Arzt und habe 
große Studien geleitet, bei denen es um die Organspende 
ging. Ich habe einmal eine Studie geleitet, an der 14 000 
dialysepflichtige Menschen beteiligt waren. Ich habe in 
meinem ganzen Leben noch nie einen einzigen Patienten 
gesehen, der gesagt hat: Jetzt brauche ich ein Organ; aber 
ich möchte nicht auf die Warteliste, weil ich nie einen 
Spenderausweis hatte. – Jeder, der selber oder für die ei-
genen Kinder ein Organ benötigt, will automatisch Emp-
fänger sein. Und ich sage: Dann muss es zumindest die 
Pflicht geben, bereit zu sein, sich mit dem Thema aus-
einanderzusetzen und zu widersprechen, wenn man das 
nicht möchte. Dann kann man immer noch Empfänger 
werden; kein Problem. Aber das ist die geringste Pflicht, 
die ich aus der Perspektive von Kant und dem, was hier 
gesagt wurde, ableite. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der CDU/
CSU und der LINKEN)

Ich weise ausdrücklich darauf hin: Ich teile, was 
Annalena Baerbock hier gesagt hat: dass es ein Recht auf 
körperliche Unversehrtheit gibt. Ich bin übrigens nicht 
der Meinung, dass wir dafür die deutsche Geschich-
te heranziehen müssen. Dieses Recht würde auch dann 
in Deutschland gelten, wenn wir eine ganz andere Ge-
schichte hätten. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Ich bin sonst immer bereit, zu sagen: Wir müssen auf die 
Geschichte besonders achten. – Aber dieses Recht hat je-
der in Europa; das sollte überall beachtet werden. Und 
ich sage, dass dieses Recht hier nicht missachtet wird; 
denn ich kann ja zu jedem Zeitpunkt unbürokratisch und 
mit geringsten Hürden zum Ausdruck bringen, dass ich 
nicht Spender werden möchte. Somit bleibt hier die Fra-
ge: „Wie setze ich das unbestrittene Recht auf körper-
liche Unversehrtheit um?“, nicht: „Wer von uns ist der 
höhere Verteidiger?“ Der Verweis auf die deutsche Ge-
schichte ist hier nicht richtig. 

Zum Schluss: Ich stimme zu, dass die Widerspruchs-
lösung nicht alle Probleme löst und dass zum Beispiel in 
Spanien noch ganz andere Faktoren eine Rolle spielen. 
Aber selbst wenn wir unsere Spenderquote nicht vervier-
fachen können: Mir genügen sogar ein paar Hundert ver-
hinderte Todesfälle pro Jahr. Damit wäre ich auch zufrie-
den; denn für mich als Arzt zählt jedes Einzelschicksal. 
Daher bin ich bereit, zu kämpfen, selbst wenn es nur ein 

Schritt in die richtige Richtung ist und das Problem nicht 
komplett löst. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der CDU/
CSU und der LINKEN)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Vielen Dank. – Als nächste Rednerin hat das Wort die 

Kollegin Karin Maag.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der Abg. Hilde Mattheis [SPD])

Karin Maag (CDU/CSU): 
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! 

Die Zahl wurde genannt: 84 Prozent der Bevölkerung 
stehen der Organspende und der Gewebespende positiv 
gegenüber; ihre Entscheidung dazu dokumentiert ha-
ben aber leider nur 39 Prozent der Bevölkerung. Unsere 
Gruppe, die heute den Gesetzentwurf zur Stärkung der 
Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende vorlegt, 
eint ein zentraler Gedanke: Natürlich wollen wir die 
Organspendezahlen in Deutschland erhöhen; aber wir 
wollen, dass Organspende eine bewusste und freiwillige 
Entscheidung bleibt, 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD, der FDP, der LINKEN und des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN)

die weder vom Staat erzwungen noch von der Gesell-
schaft erwartet werden kann. Wir wollen nicht, dass das 
Selbstbestimmungsrecht des Menschen auf ein nachträg-
liches Veto reduziert wird, so wie es derzeit die Wider-
spruchslösung vorsieht. 

(Beifall der Abg. Maria Klein-Schmeink 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Eine solche Regelung, die davon ausgeht, dass einem 
Menschen Organe entnommen werden dürfen, wenn er 
nicht ausdrücklich widerspricht, hat für uns weder et-
was mit dem Selbstbestimmungsrecht des Menschen zu 
tun – sie ist eben nicht mit dem Selbstbestimmungsrecht 
vereinbar – noch mit dem Recht auf körperliche Unver-
sehrtheit. 

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Da, Herr Lauterbach, geht es auch nicht um die Um-
setzung des Selbstbestimmungsrechts. Ich zitiere den 
Vorsitzenden des Ethikrats, Professor Dabrock, der von 
einem groben „Bruch in der Rechtskultur“ spricht und 
sagt, es würde eine „Organabgabepflicht mit Wider-
spruchsvorbehalt“ geschaffen, 

(Dr. Georg Nüßlein [CDU/CSU]: Persönliche 
Meinung, Frau Kollegin!)

und das will ich sicher nicht. 

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Wir meinen, dass der freiheitliche Staat keine Ent-
scheidungspflichten schaffen darf, und das gilt insbeson-

Dr. Karl Lauterbach
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dere bei einem so hochsensiblen Thema wie der Organ-
spende; das ist eine sehr persönliche Entscheidung.

(Christine Aschenberg-Dugnus [FDP]: So ist 
das!)

Die Widerspruchsregelung würde doch genau diese Ent-
scheidungspflicht nach sich ziehen. Schlimmer noch: Die 
Widerspruchslösung könnte aus unserer Sicht das Ver-
trauen der Menschen in die Organspende beschädigen, 
welches wir nach vielen Unregelmäßigkeiten in der Ver-
gangenheit erst langsam wieder entwickeln müssen und 
welches sich gerade langsam wieder entwickelt.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD, der FDP, der LINKEN und des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN)

Die Widerspruchslösung weckt vor allem Ängste wie 
etwa: Wird man mir im Krankenhaus jedwede Behand-
lung weiterhin zugestehen? – Entsprechende Schreiben 
haben wir alle erhalten; wir alle sind in Veranstaltungen 
mit solchen Sorgen konfrontiert worden. Natürlich ist es 
nicht so. Natürlich wird jeder weiterhin die bestmögli-
che Behandlung im Krankenhaus erhalten. Aber das A 
und O im Transplantationswesen ist, dass die Menschen 
Vertrauen in das Transplantationswesen haben. Erst mit 
diesem Vertrauen kommt doch die Bereitschaft, sich 
mit dem Thema Organspende zu befassen. Ein besorg-
ter Mensch lässt sich ohne dieses Vertrauen sicher nicht 
davon überzeugen, Organspender zu werden. Ich meine: 
Auch der Staat muss Leben schützen. In einem vertrau-
ensvollen Klima kann eine Entscheidung über den Tod 
hinaus reifen, die dann auch Dritten, den Betroffenen, 
denjenigen, die sich derzeit fürchterlich lange auf den 
Wartelisten tummeln müssen, eine Perspektive gibt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich werde in meiner 
Fraktion und auf Veranstaltungen mit Aussagen konfron-
tiert wie, es müsse doch jetzt endlich etwas passieren, 
in der Vergangenheit sei viel zu wenig getan worden, es 
sei nichts geschehen. – Das ist falsch. Wir haben endlich 
getan, was uns viele Sachverständige empfohlen haben, 
was wir aus dem Ausland gelernt haben: Wir haben in ei-
nem ersten Schritt vor allem die Strukturen in den Kran-
kenhäusern, in den Entnahmekliniken verbessert.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, 
der SPD, der FDP, der LINKEN und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN – Christine 
Aschenberg-Dugnus [FDP]: So ist es!)

Potenzielle Spender können in diesen Entnahmekliniken 
jetzt erkannt werden; sie werden gemeldet. Das Gesetz ist 
seit April dieses Jahres in Kraft. Ich hätte mir gewünscht, 
dass wir die positive Wirkung, die dieses Gesetz entfal-
ten wird, abwarten 

(Christine Aschenberg-Dugnus [FDP]: Ja! So 
ist es!)

und die Menschen nicht sofort in eine neue Verunsiche-
rung stürzen. Aber ich bin zutiefst davon überzeugt: Mit 
diesen neuen Strukturen werden wir Gutes tun.

Wenn in der Vergangenheit, kurz nach der Entschei-
dung in 2011 – da haben wir uns schon einmal mit dem 
Thema Organspende beschäftigt –, nicht diese Unre-

gelmäßigkeiten in vielen Krankenhäusern aufgetreten 
wären, wenn die Krankenkassen daraufhin nicht darauf 
verzichtet hätten, Infomaterial zur Verfügung zu stellen, 
dann müssten wir jetzt nicht erst wieder Prozesse in Gang 
bringen. Wir müssen – das ist unsere oberste Pflicht – 
Vertrauen schaffen, wir müssen die Menschen an die 
Organspende heranführen. Die Widerspruchslösung ist 
dafür sicherlich kontraproduktiv, und deswegen würde 
ich mich über die Unterstützung unseres Gesetzentwurfs 
herzlich freuen.

Danke schön.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD, der FDP, der LINKEN und des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Vielen Dank, Frau Kollegin Maag. – Als nächste Red-

nerin hat das Wort die Kollegin Dr. Katja Leikert.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Dr. Katja Leikert (CDU/CSU): 
Sehr geehrter Präsident! Liebe Kolleginnen und Kol-

legen! Jeder hat heute seine ganz eigene Motivation, in 
dieser Debatte zu sprechen. Ich war in der letzten Legisla-
tur Berichterstatterin zum Thema Organspende und habe 
mir das alles ganz genau angeguckt. Ich war in Kran-
kenhäusern, Dialysezentren, habe mit Betroffenen in der 
Charité, in Frankfurt auf der Herzinsuffizienzstation und 
in Hamburg gesprochen und dramatische Krankheitsver-
läufe erlebt. Ich war auf vielen Fachkongressen und habe 
unzählige Gespräche mit Transplantationsärzten geführt. 
Ich habe die Diskussion hier im Deutschen Bundestag 
verfolgt, als wir über das Thema Hirntod mit dem Ethik-
rat debattiert haben. Und wir haben bisher auch einiges 
zusammen erreicht. 

Ich bin stolz darauf, dass wir im Sommer 2016 das 
Transplantationsregistergesetz eingeführt haben. Zum 
ersten Mal werden Spenden wirklich systematisch er-
fasst; damit wird die Forschungsgrundlage verbessert. 
Weitere wichtige Maßnahmen hat unser Gesundheitsmi-
nister Jens Spahn in dieser Legislatur auf den Weg ge-
bracht, vor allem mit der Änderung des Transplantations-
gesetzes: von einer besseren Vergütung bis zur Schaffung 
besserer Strukturen in den Krankenhäusern. Dazu gehört 
auch die Freistellung der Transplantationsbeauftragten. 
Jeder, der sich mit dem Thema intensiv beschäftigt hat, 
weiß – das wurde hier schon öfter gesagt –: Der Schlüssel 
liegt in den Krankenhäusern. Deshalb ist es richtig und 
wichtig, dass wir die Ärzte bei diesem schwierigen The-
ma besser unterstützen, 

(Beifall des Abg. Harald Weinberg [DIE 
LINKE])

das so überhaupt nicht in einen Krankenhausalltag passt. 
Eine multiple Organentnahme ist extrem aufwendig. 

Jeder von uns weiß: Das alles sind sehr wichtige Maß-
nahmen; aber sie reichen eben nicht aus. Die Diskussion, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen wir an dieser 
Stelle ehrlicher führen. Vielfach verlassen wir uns da-
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rauf, dass unsere europäischen Nachbarn uns über Euro-
transplant mit den notwendigen Organen versorgen. Wir 
sind mit Blick auf die Spendenbereitschaft faktisch das 
Schlusslicht in Europa. Und wenn wir einmal schauen, 
was die anderen EU-Länder anders machen als wir, dann 
stellen wir fest, dass in 20 von 28 EU-Staaten die Wider-
spruchslösung gilt.

Die wenigsten in diesem Raum können einen Hirntod 
diagnostizieren oder eine Organentnahme durchführen. 
Alles, was wir als Abgeordnete leisten können, ist, das 
System so effizient zu organisieren, dass wirklich alles 
getan wird, um die Patienten bestmöglich zu versorgen. 
Genau das ist meine Motivation, mich für die Wider-
spruchslösung einzusetzen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

Neben der guten Ausstattung der Krankenhäuser – dass 
sie notwendig ist, darin sind wir uns alle einig – gehört 
nun einmal eine umfassende Erfassung aller potenziellen 
Spender dazu. Ich sage es ganz deutlich: Der Organspen-
deausweis ist weder in seiner Form zeitgemäß – ganz 
egal, ob er jetzt nicht mehr nur in Papier-, sondern auch 
in Plastikform vorliegt –, noch stellt er eine ordentliche 
Dokumentation des Spenderwillens dar. Sieben Jahre 
nach Einführung der Entscheidungslösung gibt es eine 
ganz klare Bilanz – Georg Nüßlein hat darauf hingewie-
sen –: Eine Verringerung der Patientenzahl auf der War-
teliste wurde nicht erreicht. 

Jetzt können wir uns lange philosophisch über die Fra-
ge unterhalten: Widerspruchslösung, ja oder nein? Ich 
fand auch die Worte von Karl Lauterbach gut, der gesagt 
hat, dass wir uns hier auch nicht in unserer ethischen Auf-
fassung unterscheiden. Die Frage ist nur, ob der Staat ein 
solches Register führen darf oder nicht. Ich sage an die-
ser Stelle: Ja. Man kann Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
im Sinne der Solidarität eine Entscheidung abverlangen. 
Liebe Karin, es bleibt am Ende des Tages eine freiwillige 
Entscheidung, ob ich Spender sein möchte oder nicht. Ich 
kann 24 Stunden, 7 Tage die Woche widersprechen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

Ich sage abschließend ganz offen: Das andere Mo-
dell, die freiwillige Registrierung alle zehn Jahre beim 
Besuch im Bürgeramt, fällt wieder hinter den Anspruch 
einer umfassenden Registrierung zurück. Die Menschen 
wollen nicht, dass wir hier Gesetze machen, die nach 
zwei Jahren evaluiert werden. Dann stellen wir nämlich 
fest, dass nachgebessert werden muss, und gehen in die 
nächste Schleife. Die Menschen wollen, dass wir hier 
Entscheidungen treffen, die schnell wirksam sind. Ich 
möchte den Menschen, die auf ein Organ warten, Mut 
machen und würde mich sehr freuen, wenn aus diesem 
Hohen Haus heute das Signal ausgeht, dass sich wirklich 
etwas ändert.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, 
der SPD und der LINKEN und des Abg. 
Dr. Hermann Otto Solms [FDP])

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Vielen Dank, Frau Kollegin. – Als nächste Rednerin 

hat das Wort die Kollegin Hilde Mattheis.

Hilde Mattheis (SPD): 
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es 

wurde schon gesagt: Im April dieses Jahres haben wir ein 
wichtiges Gesetz verabschiedet, ein Gesetz zur Verbes-
serung der Strukturen in den Entnahmekrankenhäusern. 
Das ist ein ganz zentraler Punkt, 

(Beifall des Abg. Harald Weinberg [DIE 
LINKE])

für den wir hier im Haus eine breite Mehrheit hatten und 
bei dem jeder und jede gesagt hat: Ja, das ist der richtige 
Ansatz.

Obwohl dieses Gesetz seine Wirkung noch nicht hat 
entfalten können, diskutieren wir jetzt über einen funda-
mentalen Systemwechsel. Da will ich gerne auf das, was 
Frau Leikert gerade gesagt hat, eingehen. Ja, der Schlüs-
sel liegt in den Krankenhäusern. Das haben wir mit der 
Verabschiedung dieses Gesetzes begriffen, und das wol-
len wir mit diesem Gesetz auch umsetzen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der FDP 
und der LINKEN und der Abg. Karin Maag 
[CDU/CSU] – Christine Aschenberg-Dugnus 
[FDP]: So ist es!)

Aber der Schlüssel liegt auch im Vertrauen der Men-
schen, und zwar insbesondere der Angehörigen. 

Jetzt schauen wir einmal, wie die Widerspruchslö-
sung – ja, 20 von 28 Ländern Europas haben die Wi-
derspruchslösung – praktiziert wird. Das kann mit dem 
Herztod als Voraussetzung für die Organentnahme zu tun 
haben – das ist eine Möglichkeit –, hat aber vor allen 
Dingen etwas mit den Strukturen zu tun. Die Spanier sa-
gen: Wenn wir dieses Vertrauen nicht aufgebaut und die 
Strukturen nicht verbessert hätten, dann hätten wir diese 
Zahlen nicht. Die meisten – wir haben auch mit Abge-
ordneten gesprochen – wussten gar nicht, dass die Wi-
derspruchslösung in ihrem Land gesetzlich verankert ist; 
denn die Praxis ist eine andere: Man will die Entschei-
dung der Menschen akzeptieren und unterstützen, 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

und das mit Strukturen, die das ermöglichen. 
Schauen wir nach Bulgarien: Bulgarien hat die Wider-

spruchslösung und ganz niedrige Spenderzahlen, noch 
niedriger als bei uns. Schauen wir nach Dänemark: Dä-
nemark hat die Zustimmungslösung, der Herztod wird 
nicht als Entnahmevoraussetzung akzeptiert, und es gibt 
hohe Spenderzahlen. Woran liegt das? Das liegt daran, 
dass man das Vertrauen der Bevölkerung unterstützt und 
mit Maßnahmen unterfüttert. Das ist der entscheidende 
Punkt.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der CDU/
CSU, der FDP, der LINKEN und des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN)

Darum muss es uns gehen. 

Dr. Katja Leikert
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Ich glaube, keiner von uns hier würde dem anderen 
absprechen, dafür zu sein, dass sich die Spenderzahlen 
erhöhen. Wir alle kennen aus Briefen und persönlichen 
Begegnungen das Leid derer, die auf ein Spenderorgan 
warten. Aber jetzt will ich mal ein Szenario aufzeigen, 
das vielleicht noch nicht in allen Köpfen ist: Stellen 
Sie sich vor, ein junger Mensch hat einen Motorradun-
fall und sich mit dem Thema zuvor nicht befasst. Das 
ist nämlich der Punkt: Bei der Zustimmungslösung hat 
man sich befasst; bei der Widerspruchslösung hingegen 
weiß man nicht, ob sich dieser junge Mensch damit be-
fasst hat. – Der junge Mensch ist hirntot, und den Eltern 
wird gesagt: Er hat nicht widersprochen. – Ich möchte 
mir nicht vorstellen, was in unserer Gesellschaft los ist,

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der CDU/
CSU, der FDP und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

wenn in dieser Situation die Eltern sagen: Ich weiß nicht, 
dass mein Kind Organe spenden wollte. Und jetzt sitze 
ich da und habe keine Möglichkeit.

(Tino Sorge [CDU/CSU]: Sie können doch wi-
dersprechen als nahe Angehörige! – Dr. Karl 
Lauterbach [SPD]: Dann ist der Widerspruch 
doch da!) 

– Stopp! Dann schauen Sie in Ihren eigenen Gesetzent-
wurf.

(Dr. Georg Nüßlein [CDU/CSU]: Unlauter, 
Frau Kollegin! – Dr. Karl Lauterbach [SPD]: 
Das ist doch unlauter!)

– Nein, das ist nicht unlauter. 

(Tino Sorge [CDU/CSU]: Nahe Angehörige 
dürfen widersprechen!)

Also bitte, mit einer solchen Wortwahl wollen wir doch 
bei diesem wirklich wichtigen Thema nicht umgehen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der CDU/
CSU, der FDP und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Es geht doch darum, dass wir gemeinsam den richti-
gen Weg finden. Wir wollen die Zustimmung ganz ak-
tiv abholen: beim Erste-Hilfe-Kurs, wenn jemand einen 
Führerschein macht, in der Ausweisstelle, indem man 
sich in ein Onlineregister eintragen kann – wir wollen 
ein Onlineregister einrichten –, und auch beim Haus-
arzt. Alle zwei Jahre soll es die Möglichkeit geben, beim 
Hausarzt genau über dieses Thema zu sprechen. Dafür 
soll den Ärzten eine Gebührenleistung zur Verfügung ge-
stellt werden.

Ich glaube wirklich fest daran, dass es wichtig ist, dass 
wir alle miteinander wissen, dass es um die Strukturen 
geht, an denen wir den Gesetzentwurf ausrichten – die 
Zahlen habe ich genannt –, und dass klar ist, dass das 
Selbstbestimmungsrecht der Bevölkerung ein wichtiges 
Gut ist – für alle übrigens, für alle. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der CDU/
CSU, der FDP, der LINKEN und des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Vielen Dank, Frau Kollegin. – Bevor ich der nächsten 

Rednerin das Wort erteile, möchte ich darum bitten, auf 
Zwischenfragen zu verzichten, da wir immer abwech-
selnd einen Redner für die Widerspruchslösung und ei-
nen für die Zustimmungslösung haben und die Debatte 
sonst zeitlich ins Uferlose gehen würde.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD, der FDP und der LINKEN)

Als nächste Rednerin spricht zu uns die Kollegin 
Dittmar. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
CDU/CSU)

Sabine Dittmar (SPD): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Ich spreche heute als Gesundheitspolitikerin 
und Ärztin zu Ihnen. In meiner Praxis habe ich nicht nur 
mit schwerkranken Patientinnen und Patienten auf der 
Warteliste gebangt und auf den erlösenden Anruf „Es 
gibt ein passendes Organ“ gehofft, sondern auch Ange-
hörige begleitet, die in einer emotionalen Ausnahmesi-
tuation am Sterbebett eines geliebten Menschen vor der 
Frage standen: Organspende, ja oder nein? Wie hat mein 
Partner, mein Kind darüber gedacht? – Meistens war es 
nicht bekannt. Überlegen Sie bitte einen Augenblick: Ist 
Ihnen die Einstellung Ihres Partners, Ihres Kindes, Ihrer 
Eltern, Ihrer Geschwister zu diesem Thema bekannt?

(Zurufe: Ja!)

Meine Damen und Herren, ich habe in meinem Wahl-
kreis den sechsjährigen René, der dringend auf ein Spen-
derherz wartet. René und seine Mutter haben ihren Wohn-
sitz jetzt nach Barcelona verlegt, weil sie sich in Spanien 
schnellere Hilfe erwarten. Wenn ich heute hier stehe und 
aus tiefster Überzeugung für die Unterstützung unseres 
Gesetzentwurfs zur doppelten Widerspruchslösung wer-
be, dann habe ich René und jene 10 000 Patienten und 
Patientinnen auf der Warteliste vor Augen, die teilweise 
zehn Jahre und länger auf ein passendes Organ warten.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der CDU/
CSU und der LINKEN)

Auch heute werden wieder bis zu vier Menschen in 
Deutschland versterben, weil sie eben kein passendes 
Organ erhalten. Und um genau diese Menschen geht es 
in dieser Debatte.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der CDU/
CSU und der LINKEN)

Einen ersten Schritt haben wir mit dem Gesetz für 
bessere Zusammenarbeit und bessere Strukturen bei der 
Organspende getan. Damit wird es gelingen, dass wir in 
den Kliniken mehr potenzielle Organspender identifi-
zieren. Doch, meine Damen und Herren, das Dilemma 

Hilde Mattheis
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ist trotzdem nicht aufgelöst; denn wir wissen nach wie 
vor nicht: Was war der Wille des Verstorbenen? Und 
da, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es meine feste 
Überzeugung, dass uns der vorgelegte Gesetzentwurf zur 
Entscheidungslösung keinen Schritt nach vorne bringen 
wird; denn er ändert nichts Grundlegendes.

(Annalena Baerbock [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Natürlich!)

Seit 2011 haben wir die Aufklärung über Organspende 
massiv intensiviert: Die Bundeszentrale für gesundheitli-
che Aufklärung fährt diverse Kampagnen. In Apotheken 
und Arztpraxen erhalten Sie Organspendeausweise. Die 
Krankenkassen informieren regelmäßig. Übrigens sind 
auch die Bürgerämter und Passämter schon seit 2012 
verpflichtet, auf die Organspende hinzuweisen. 

(Dr. Georg Nüßlein [CDU/CSU]: So ist das!)

Aber faktisch passiert nichts. Im Gegenteil: Die Zahlen 
werden schlechter.

Neu an der Entscheidungslösung ist neben dem Hono-
rar für Hausärzte lediglich, dass ein Register geschaffen 
wird und beispielsweise beim Behörden- und Arztgang 
darauf hingewiesen wird, dass man sich eintragen kann. 
Mir, liebe Kolleginnen und Kollegen, fehlen die Fantasie 
und der Glaube daran, dass die Entscheidungsfreudigkeit 
des Einzelnen dadurch erheblich zunimmt. Warum sollte 
jemand, der bisher keinen Organspendeausweis ausge-
füllt hat, obwohl er der Organspende positiv gegenüber-
steht, sich nun aktiv in ein Register eintragen? Nur mehr 
Information, das ist mir persönlich viel zu wenig. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der CDU/
CSU und der LINKEN)

Ich bin davon überzeugt: Wenn es bei der Entscheidungs-
lösung bleibt, werden wir in zwei, drei Jahren die gleiche 
Debatte wieder führen;

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

denn die Entscheidungslösung ist eine Verzögerungs-
lösung. Aber den Menschen auf der Warteliste läuft die 
Zeit davon.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der CDU/
CSU und der LINKEN)

Mit der Widerspruchslösung werden wir auch ein Re-
gister implementieren. Aber wir gehen einen deutlichen 
Schritt weiter: Wir setzen alle in die Pflicht, sich mit der 
Thematik auseinanderzusetzen. Und ich sage hier in al-
ler Deutlichkeit: Angesichts der dramatischen Zahlen auf 
der Warteliste ist es den Menschen zuzumuten, sich mit 
der Organspende auseinanderzusetzen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der CDU/
CSU und der LINKEN)

Dies ist kein Angriff auf die Selbstbestimmung. Es gibt 
keine Pflicht zur Organspende – die bleibt freiwillig –; 
aber es gibt eine Pflicht, sich mit der Thematik zu befas-
sen und eine Ablehnung auch zu dokumentieren.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der CDU/
CSU und der LINKEN)

Dies, meine Damen und Herren, kann der Staat seinen 
Bürgern abverlangen. Denn es ist so, wie Karin Maag 
gesagt hat: Im Grundgesetz ist eine Schutzpflicht für das 
Leben verankert. 

In Abwägung der beiden Grundrechte hat für mich das 
Grundrecht auf Leben einen höheren Stellenwert als das 
Grundrecht auf Nichtbefassung mit einer Thematik.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der CDU/
CSU, der FDP und der LINKEN)

Ich bitte Sie daher um Unterstützung für den Gesetz-
entwurf zur Widerspruchslösung, wie wir sie in 20 von 
28 Ländern und auch in den meisten Eurotransplant-Län-
dern haben, von denen wir übrigens sehr dankbar Organe 
annehmen. Dieses moralische Dilemma müssen mir die 
Gegner der Widerspruchslösung auch einmal erklären. 
Den Menschen auf der Warteliste sind wir die Wider-
spruchslösung schuldig und ebenso jenen, die zukünftig 
hinzukommen – das können schon heute oder morgen 
ich, Sie, Ihre Angehörigen oder Ihre Freunde sein.

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der CDU/
CSU und der LINKEN)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Vielen Dank, Frau Kollegin. – Jetzt spricht zu uns die 

Kollegin Aschenberg-Dugnus.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)

Christine Aschenberg-Dugnus (FDP): 
Vielen Dank. – Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Artikel 1 unseres Grundgesetzes lautet:

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu 
achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staat-
lichen Gewalt.

Ich bin stolz auf unser Grundgesetz. 

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)

In Bezug auf die Organspende bedeutet das für mich: Der 
Staat darf aus einem Akt der Freiwilligkeit, aus einem 
Akt der freiwilligen Solidarität keinen Pflichtakt ma-
chen; denn das Selbstbestimmungsrecht jedes Einzelnen 
von uns hat etwas mit Würde zu tun.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP, der CDU/
CSU, der AfD und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Ja, Frau Kollegin Dittmar, Sie haben hier einen Fall 
geschildert. Es berührt uns alle, wenn ein junger Mensch 
auf eine Organspende wartet. Sie haben gesagt, man 
müsse sich mit dem Thema beschäftigen. Sicher. Ich 
weiß zum Beispiel von all meinen Angehörigen, wie sie 
zur Organspende stehen. Ich selbst hatte in der Familie 
einen Schwager, der jahrelang auf ein Spenderherz ge-
wartet hat. Trotzdem sage ich: Für mich missachtet die 
Widerspruchslösung das Selbstbestimmungsrecht der 
Bürgerinnen und Bürger und verkehrt die freie Entschei-

Sabine Dittmar
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dung – eine Spende ist eine freie Entscheidung – genau 
ins Gegenteil.

(Beifall bei Abgeordneten im ganzen Hause)

Insofern, Herr Kollege Spahn, muss ich Ihrem Post 
vom Wochenende widersprechen, in dem Sie schreiben, 
die Widerspruchslösung zwinge niemanden zur Organ-
spende. Doch!

(Jens Spahn [CDU/CSU]: Nein!)

– Herr Spahn. – Denn es muss eine freie Entscheidung 
bleiben,

(Dr. Georg Nüßlein [CDU/CSU]: Ist es 
doch!)

Organe zu spenden, Organe nicht zu spenden oder sich 
gar nicht zu entscheiden – Letzteres kommt in Ihrem Ge-
setzentwurf nicht vor –,

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU, der SPD, der LINKEN und 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

und das Ganze ohne einen Zwang. Das ist das Entschei-
dende.

Für mich hebelt die Widerspruchslösung den Grund-
satz aus, dass jeder medizinischen Behandlung und je-
dem medizinischem Eingriff auch zugestimmt werden 
muss. Die Patientenbeauftragte redet gleich noch. In ih-
rem Ratgeber – sie unterhält sich gerade und hört nicht 
zu – heißt es – ich zitiere –:

Ob und wie Sie sich behandeln lassen, ist grundsätz-
lich allein Ihre Entscheidung. Hier greift das Recht 
auf Selbstbestimmung … die rechtliche Grundlage 
hierzu ist Ihre Einwilligung.

Aha! Wie die Patientenbeauftragte richtig ausführt, benö-
tigen wir für jede medizinische Maßnahme eine konkrete 
Einwilligung. Genau das wollen wir in dem von uns vor-
gelegten Gesetzentwurf zur Stärkung der Entscheidungs-
bereitschaft auch weiterhin für die Organspende haben.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU, der SPD, der LINKEN und 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Ich kann es nur wiederholen: Es kann doch nicht sein, 
dass wir nach der Datenschutzgrundverordnung der Ver-
öffentlichung eines Bildes im Internet positiv zustimmen 
müssen und bei der Widerspruchslösung, bei der es sich 
doch um eine ganz persönliche Entscheidung handelt, 
Schweigen als Zustimmung gelten soll. Das kann ich 
nicht akzeptieren.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU, der SPD, der LINKEN und 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Ich finde, es ist Ausdruck des Respektes vor der indivi-
duellen Entscheidung jeder Bürgerin und jedes Bürgers, 
dass wir gerade bei einem so wichtigen Thema eine aus-
drückliche Zustimmung voraussetzen. Darauf müssen 

die Bürger vertrauen; auch das hat direkt etwas mit Wür-
de zu tun.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Meine Damen und Herren, als wir unseren Antrag 
gemeinsam formuliert haben, haben wir uns die Fra-
ge gestellt: Was hindert die Menschen eigentlich da-
ran, trotzdem sie positiv zur Organspende eingestellt 
sind, ihren Ausweis nicht auszufüllen? Das Ergebnis 
nach vielen Befragungen ist, dass wir – das wurde heute 
schon mehrfach gesagt – Vertrauen in die Organspende 
wiederherstellen müssen. Vor allen Dingen müssen wir 
gezielt Ängste und Fragen der Menschen ernst nehmen 
und beseitigen; denn viele Menschen fragen sich: Bin ich 
vielleicht zu alt für eine Organspende? Was bedeutet ei-
gentlich der Hirntod? Diese individuellen Fragen müssen 
auch individuell beantwortet werden.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

Den Hausärztinnen und Hausärzten kommt dabei eine 
Schlüsselrolle zu; denn ihnen vertrauen die Menschen 
und ihnen können sie die Fragen stellen, die sie bei die-
sem Thema bedrücken. Die Hausärzte sollen quasi eine 
Lotsenfunktion erfüllen. Unser Vorschlag sieht vor, dass 
dort regelmäßig zur Organspende, wenn das gewünscht 
wird, beraten wird und dass auch zur Eintragung in das 
entsprechende Register ermutigt wird. Dafür soll es natür-
lich eine Vergütung geben. Zudem sieht unser Vorschlag 
vor, dass ein bundesweites Onlineregister eingerichtet 
wird. Unser Ziel ist, eine Registrierungsmöglichkeit zu 
schaffen, die für die Bürger einfach und sicher ist.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN und des Abg. Stephan 
Pilsinger [CDU/CSU])

Das wird die Bereitschaft zur Organspende auf jeden Fall 
verstärken.

Viele Dinge sind schon gesagt worden: Bürgerämter, 
Erste-Hilfe-Schulungen, dass man auch selbst zu Hause 
seine Entscheidung eintragen kann usw. Zu der Kritik, es 
sei nichts passiert, muss ich sagen: Das stimmt einfach 
nicht. Mit dem Transplantationsgesetz haben wir etwas 
Tolles erreicht; das muss seine Wirkung entfalten. Dann 
können wir allen Menschen erklären, was Organspende 
bedeutet, nämlich das Leben eines anderen Menschen zu 
retten.

Ich würde mich freuen, wenn Sie sich für unseren An-
trag entscheiden würden.

Danke sehr.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU, der SPD, der LINKEN und 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Vielen Dank, Frau Kollegin. – Als nächster Redner hat 

der Kollege Ulrich Oehme das Wort.

(Beifall bei der AfD)

Christine Aschenberg-Dugnus 
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Ulrich Oehme (AfD): 
Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 

Jährlich warten circa 10 000 Menschen in Deutschland 
auf eine Organspende. Dabei wurden 2018 von gerade 
einmal 955 Menschen Organe entnommen. Warum aber 
kommt es zu so wenig Spenden, wenn 84 Prozent der 
Menschen in Deutschland einer Organspende positiv ge-
genüberstehen und circa 36 Prozent, also circa 30 Mil-
lionen, einen Organspendeausweis besitzen? Wie so oft 
liegt es an der Politik und der Führung dieses Landes 
und nicht an der Bereitschaft der Bürger, sich selbst im 
Sterben für ihre Mitmenschen zu engagieren. Es liegt am 
missbrauchten und verspielten Vertrauen in die Institu-
tionen, die die Rechte dieser Menschen schützen sollen. 
Der Gesetzentwurf der Gruppe um Herrn Spahn will 
Spendenbereitschaft erzwingen, statt dieses Vertrauen 
wiederherzustellen.

(Dr. Georg Nüßlein [CDU/CSU]: Nein!)

Damit verkommt der selbstbestimmte Mensch zum wan-
delnden Organbehälter, der während des Sterbens mit 
staatlicher Hilfe der Lieferkette zugeführt wird.

(Dr. Georg Nüßlein [CDU/CSU]: Quatsch! – 
Dr. Claudia Schmidtke [CDU/CSU]: Falsch!)

Was sind die Gemeinsamkeiten zwischen Organspen-
dern, Polizisten, Soldaten oder Feuerwehrleuten? Sie alle 
sind Altruisten, das heißt, sie opfern sich für das Wohler-
gehen anderer auf. Ein Organspender handelt altruistisch, 
indem er wissentlich seine körperliche Unversehrtheit 
zugunsten eines anderen Menschen aufgibt und so des-
sen Leben verlängert. Der Spender ist dabei noch nicht 
tot. Oder wie können Sie einem Toten lebende Organe 
entnehmen?

(Dr. Claudia Schmidtke [CDU/CSU]: Er ist 
tot! Natürlich!)

Anstatt nun diese Menschen durch Transparenz und In-
formation dahin gehend zu bestärken, diese noble Ent-
scheidung selbst zu treffen, will die Gruppe um Herrn 
Spahn die Menschen per Gesetz dazu zwingen, schlim-
mer noch: Sie geben sie denjenigen preis, die gezeigt 
haben, dass sie massive monetäre Interessen an der Res-
source Organe haben.

(Dr. Georg Nüßlein [CDU/CSU]: Was?)

Wir als AfD finden dies mehr als bedenklich und 
möchten eine solche Entscheidung durch fundierte und 
ausreichende Informationen unterstützen und nicht durch 
rechtlichen oder moralischen Zwang diktieren. Für uns 
stehen die Stärkung des Charakters der freiwilligen 
Spende und nicht die bloße Erhöhung der Zahl der Or-
ganentnahmen im Vordergrund.

(Dr. Georg Nüßlein [CDU/CSU]: Ich würde 
mich um den eigenen Charakter kümmern!)

Was meine ich mit monetären Interessen? Mit den 
Gesetzesänderungen vom 22. März 2019 übergaben Sie 
die Entscheidung und Kontrolle über dieses lukrative 
Geschäft der Vermittlung und Übertragung von Organen 
an private, nichtstaatliche Akteure. Überlassen Sie damit 
nicht gerade denjenigen die Kontrolle und die Aufsicht 

dieses Millionengeschäftes, mit denen Sie jahrelang 
selbst Geschäfte gemacht haben? Das ist ganz klar Kli-
entelpolitik, Herr Spahn.

(Beifall bei der AfD – Dr. Georg Nüßlein 
[CDU/CSU]: Komm! Komm! Schämt euch!)

Die AfD möchte mit ihrem Antrag zur Vertrauens-
lösung die Kontrolle und Aufsicht nicht bei denjenigen 
liegen sehen, die ein finanzielles Interesse an der Ent-
nahme und Transplantation besitzen, sondern bei einem 
unabhängigen staatlichen Institut. Wir fordern in unse-
rem Antrag eine bundeseinheitliche Regelung und Ver-
antwortlichkeit. Das schafft Transparenz, Vertrauen und 
mehr Spendenbereitschaft. Während derzeit ein Spender 
entweder selbst die Entscheidung trifft oder dies seine 
Angehörigen für ihn tun, wollen Sie auch hier eine Ent-
scheidung erzwingen.

(Dr. Georg Nüßlein [CDU/CSU]: Was?)

Meistens entscheiden sich die Angehörigen gegen eine 
Entnahme, weil sie nicht wissen, wie der Patient zur Or-
ganentnahme stand, oder dessen Ablehnung kannten. In 
dem Gesetzentwurf mit der Widerspruchslösung werden 
Angehörige von der Entscheidung völlig ausgeschlossen.

(Dr. Georg Nüßlein [CDU/CSU]: Stimmt 
nicht!)

Der Gesetzentwurf dieser Gruppe untergräbt die Freiheit 
der Bürger, eine Entscheidung zu treffen oder eben nicht 
zu treffen, ohne dass der Staat sie dazu zwingt. Zwang 
gegen die Bürger dieses Landes scheint eine beliebte Me-
thode der schon länger hier Sitzenden zu sein.

(Beifall bei der AfD)

Dass wir etwas an den Verhältnissen der Organspen-
de ändern müssen, wird von keinem der hier Sitzenden 
infrage gestellt, auch nicht von uns. Dass wir aber aus 
einem altruistischen Akt einen Zwang, aus selbstloser 
Nächstenliebe ein Geschäft

(Dr. Georg Nüßlein [CDU/CSU]: Frechheit!)

und aus Anerkennung für diese Tat bei Angehörigen Bit-
terkeit und Enttäuschung werden lassen, ist nicht hin-
nehmbar. Deswegen fordert die AfD die Beibehaltung 
der freiwilligen Entscheidung, die Unabhängigkeit und 
einheitliche Regelung der Kontrolle und Aufsicht der 
Entnahme, Vermittlung und Übertragung und das Bei-
behalten des Einflusses von Angehörigen auf diese Ent-
scheidung, wenn keine solche vom Patienten vorliegt. 
Das bedeutet eine wirkliche Lösung des Problems und 
bestärkt den Glauben der Bürger in unseren Staat und 
schafft nicht zuletzt Vertrauen in die Organspende.

Vielen Dank.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Vielen Dank. – Als nächster Redner erhält das Wort 

der Kollege Dr. Hermann Otto Solms.

(Beifall bei der FDP)
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Dr. Hermann Otto Solms (FDP): 
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 

werbe für die Widerspruchslösung. Ich halte es für völ-
lig verfehlt, einem der Antragsteller von der einen oder 
anderen Seite moralische, ethische, rechtliche Vorhaltun-
gen zu machen.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP, der CDU/
CSU, der SPD und der LINKEN)

Alle wollen das Beste. Es ist nun einmal so, dass die Si-
tuation, die wir erleben, ausgesprochen unbefriedigend 
ist, und zwar nicht erst seit Kurzem, sondern seit vielen, 
vielen Jahren. Es hat sich wirklich nichts grundlegend 
verändert. Es wird angekündigt, es könne sich etwas än-
dern; aber bis jetzt können wir das noch nicht feststellen. 
Täglich sterben Menschen, die zwischen Leben und Tod 
schweben und bangen, ob sie ein Organ bekommen oder 
nicht rechtzeitig versorgt werden können. Das liegt eben 
auch sehr stark daran, dass das Bewusstsein in der Bevöl-
kerung für die Notwendigkeit, bereit zu sein, Organe zu 
spenden, nicht ausreichend vorhanden ist. 

Wir haben nun das Phänomen, dass über 80 Prozent 
der Bevölkerung einer Umfrage zufolge sich positiv 
für die Organspende aussprechen, aber nur etwas über 
30 Prozent tatsächlich einen Organspendeausweis aus-
gefüllt haben. Woran liegt das? Das ist doch die Gret-
chenfrage. Nahezu 50 Prozent der Bevölkerung wären 
eigentlich bereit bzw. sind grundsätzlich positiv einge-
stellt, aber sie gehen diesen Schritt nicht. Und sie gehen 
den Schritt aus einem ganz natürlichen und menschlichen 
Grund heraus nicht: Sie wollen sich nicht mit dem eige-
nen Tod befassen. – Das geht doch eigentlich jedem so. 
Als ich meinen Organspendeausweis vor vielen Jahren 
ausgefüllt habe, habe ich das ja auch nicht sofort und 
spontan gemacht, sondern natürlich ging dem ein Nach-
denkensprozess voraus, wie man das machen kann, ob 
man das machen muss und ob man den Schritt gehen 
sollte oder nicht. Ich habe mir dann einen Ruck gegeben 
und gesagt: Wenn ich so denke, dass das notwendig ist, 
muss ich es auch tun. – Aber das hat bei 50 Prozent der 
Bevölkerung nicht funktioniert. 

Wenn alle objektiven Voraussetzungen erfüllt sind, 
wenn beide Anträge verfassungsrechtlich zulässig sind, 
wenn beide ethisch-moralisch gleichwertig sind, wenn 
das Selbstbestimmungsrecht der Menschen nicht einge-
schränkt ist – gut, da gibt es leichte Differenzen, aber 
ich glaube, man sollte die Prinzipienreiterei nicht auf die 
Spitze treiben –, dann geht es doch darum: Wie bewe-
ge ich die Menschen dazu, sich dazu zur Verfügung zu 
stellen? Das ist eben eine Entscheidung fürs Leben, und 
nicht für den Tod. Fürs Leben!

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD und der LINKEN)

Darauf müssen wir uns konzentrieren: Wie bewegen wir 
die Menschen dazu, ihre Opferbereitschaft, die offen-
kundig vorhanden ist, auch tatsächlich zu realisieren? 
Ich glaube, dass die Widerspruchsregelung da die besse-
ren Voraussetzungen bietet. Es macht daher auch keinen 
Sinn, jetzt viele weitere Jahre zu warten, ob irgendwelche 
Instrumente besser helfen als bisher. Die Zustimmungs-

regelung ist ja nur eine Weiterführung des bisherigen 
Konzeptes, das nicht erfolgreich war.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD und der LINKEN)

Dann muss man halt auch einmal andere Wege gehen.

Ich bin der Meinung, dass es dem Selbstbestim-
mungsrecht der Menschen überhaupt nicht zum Nachteil 
gereicht, wenn man sie zwingt, Widerspruch zu leisten, 
wenn sie nicht bereit sind, Organe zu spenden. Aber ent-
scheidend ist doch, dass über die Jahre Zehntausenden 
von Menschen geholfen wird, die weiterleben könnten. 
Ich finde es als Gedanken immer tröstlich, zu wissen – 
das habe ich auch gedacht, als ich meinen Ausweis un-
terschrieben habe –, dass man im Tod anderen Menschen 
helfen kann, weiterzuleben. Das ist doch ein schöner 
Gedanke auch in Verbindung mit diesem unangenehmen 
Thema.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD und der LINKEN)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Vielen Dank, Herr Kollege Solms. – Als nächste Red-

nerin hat das Wort die Kollegin Kathrin Vogler.

(Beifall bei der LINKEN)

Kathrin Vogler (DIE LINKE): 
Vielen Dank. – Herr Präsident! Meine Damen und 

Herren! Die Organspende ist ein höchst individueller Akt 
der Solidarität mit einem total unbekannten Menschen. 
Dass wir diesen Akt der Solidarität stärken wollen, da-
rüber sind wir uns in diesem Hause hoffentlich alle ei-
nig. Aber dass wir in Deutschland vergleichsweise we-
nig Organe für Transplantationen zur Verfügung haben, 
zurzeit etwa 9 400 Menschen auf den erlösenden Anruf 
eines Transplantationszentrums warten, aber nur etwa 
ein Drittel diesen Anruf erhalten wird, das darf uns nicht 
kaltlassen; das lässt uns nicht unberührt. Trotzdem: Als 
im Sommer letzten Jahres Jens Spahn seine lautstarke 
Kampagne für eine Widerspruchsregelung entfachte, da 
war meine spontane Reaktion: Warum macht er das ei-
gentlich? Er ist doch lange genug Gesundheitspolitiker, 
um zu wissen, dass das Problem genau so eben nicht zu 
lösen ist. 

Meine Damen und Herren, der Mangel an Spenderor-
ganen ist ein soziales und ein gesundheitspolitisches Pro-
blem, das sich nicht mit autoritären Modellen lösen lässt, 
sondern ausschließlich mit Vertrauen, Solidarität und mit 
strukturellen Veränderungen im Gesundheitssystem.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN, der 
SPD, der FDP und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Eine Datenanalyse der Uni Kiel wies im letzten Jahr 
schon darauf hin, dass die Zahl möglicher Organspender 
von 2010 bis 2015 um 14 Prozent zugenommen hat, die 
Kontaktquote mit der Deutschen Stiftung Organtrans-
plantation allerdings von 11,5 auf 8,2 Prozent gesunken 
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ist. Das heißt: Würden wir all diese potenziellen Or-
ganspenderinnen oder Organspender identifizieren und 
melden, hätten wir dieses Problem gar nicht mehr. Herr 
Spahn hat das erkannt und hat in der TPG-Novelle, die 
zum 1. April in Kraft getreten ist, ja auch Maßnahmen 
auf den Weg gebracht, die wir alle unterstützt haben.

(Christine Aschenberg-Dugnus [FDP]: Ge-
nau!)

Die Widerspruchsregelung basiert auf einem Men-
schenbild, das ich einfach nicht teilen kann. Sie führt 
dazu, dass Menschen in einer höchstpersönlichen Frage 
instrumentalisiert und bevormundet werden, nämlich in 
der Frage: Wie stehe ich zu meinem eigenen Tod, zu mei-
nem Körper, und wie will ich sterben? 

Ich selbst habe übrigens erst seit 2012 einen Organ-
spendeausweis. Ich bin also ein lebendes Beispiel dafür, 
dass es manchmal mehrere Anstöße von außen braucht, 
um sich zu informieren und zu entscheiden. Genau diese 
Anstöße sollen Bürgerinnen und Bürger mit dem Gesetz 
zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft regelmäßig 
bekommen.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN, der 
CDU/CSU, der SPD und des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

Meine Lebenserfahrung auch als Mutter eines Teenagers 
sagt mir, dass es überhaupt nicht ausreichend ist, Men-
schen im Alter von 16 Jahren dreimal in kurzer Zeit an-
zuschreiben

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und des 
Abg. Stephan Pilsinger [CDU/CSU])

und dann von ihnen zu erwarten, dass sie zum Amt lau-
fen, um sich irgendwo registrieren zu lassen, wenn sie 
mit der Organspende nicht einverstanden sind. Das ist, 
wie ich finde, einfach lebensfremd, wenn man sich über-
legt, was 16-Jährige sonst so im Kopf haben.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN und der Abg. Stephan 
Pilsinger [CDU/CSU] und Hilde Mattheis 
[SPD])

Meine Beschäftigung mit der Praxis der Organspende 
hat mir deutlich gemacht, dass es sehr auf die Organi-
sation des Gesundheitswesens ankommt, ob es in einem 
Land viele oder wenige Organspenden gibt. Nehmen wir 
einmal Spanien – das Beispiel ist schon öfter genannt 
worden –: Da gibt es die Widerspruchsregelung im Ge-
setz, aber faktisch wird keiner Person ein Organ ohne Zu-
stimmung der Angehörigen entnommen.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN, der 
SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN – Christine Aschenberg-Dugnus [FDP]: 
So ist es!)

Erst die Verbesserung aller Prozesse in den Krankenhäu-
sern zehn Jahre später hat dort zu dieser hohen Zahl von 
Organspenden geführt.

(Christine Aschenberg-Dugnus [FDP]: Rich-
tig!)

Schauen wir einmal ins eigene Land. Auch da gibt 
es ja erstaunliche Unterschiede, obwohl doch überall 
dasselbe Transplantationsgesetz mit derselben Zustim-
mungslösung gilt. Während es in Bremen nicht einmal 
6 Organspender auf 1 Million Einwohner sind, sind es in 
Hamburg 30.

(Beifall der Abg. Ulla Schmidt [Aachen] 
[SPD])

Schleswig-Holstein liegt knapp über 11, während wir in 
Mecklenburg-Vorpommern direkt nebenan 25,5 haben.

(Beifall der Abg. Ulla Schmidt [Aachen] 
[SPD])

Das sind übrigens Zahlen, die die „Ärzte Zeitung“ von 
der Deutschen Stiftung Organtransplantation zitiert. 
Deutschlandweit sind wir im Durchschnitt bei 11,5; das 
heißt, wenn wir überall in Deutschland Organspendezah-
len wie in Hamburg hätten, dann hätten wir gar keinen 
Mangel an Spenderorganen. Dafür braucht es einfach 
keine Widerspruchslösung.

Unser Gesetzentwurf zur Stärkung der Entschei-
dungsbereitschaft geht auf die Menschen zu: Sie werden 
regelmäßig angesprochen, sie erhalten ergebnisoffene 
Informationen und persönliche Beratungsangebote und 
sie bekommen die Möglichkeit, ihre Entscheidung in ein 
Register einzutragen und sie selbstverständlich auch je-
derzeit wieder zu ändern. Und: Sie können auch weiter 
den bewährten Organspendeausweis benutzen oder ihre 
Entscheidung in einer Patientenverfügung regeln.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und des 
Abg. Stephan Pilsinger [CDU/CSU])

Meine Damen und Herren, das Vertrauen in die Trans-
plantationsmedizin kann nicht erzwungen werden. Es 
braucht Ehrlichkeit und Transparenz. Wir müssen offen 
aufklären, auch über kritische Fragen zum Hirntodkon-
zept und zum Ablauf der Hirntoddiagnostik. Und wir 
sollten die Entscheidung der Menschen über ihren eige-
nen Körper respektieren. Kein Nein ist noch lange kein 
Ja.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD, der FDP, der LINKEN und des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Vielen Dank, Frau Kollegin. – Als nächste Rednerin 

hat das Wort die Kollegin Gitta Connemann.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Gitta Connemann (CDU/CSU): 
Organspende hat für mich viele Gesichter. Seit mehr 

als 20 Jahren begleite ich Menschen, die auf ein Organ 
warten – warten! –, nicht wie in einer Schlange vor der 
Kasse, sondern in Angst; denn die Zeit läuft ab. Das War-
ten auf den Anruf: „Wir haben ein Organ für dich“, dieses 
Warten in Angst ist fühlbar und erkennbar. Die Betroffe-
nen spüren, dass sie ihre Kraft verlässt, und ihre Ange-
hörigen sehen es, dass die Kraft sie verlässt. Das Warten 

Kathrin Vogler
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hat übrigens immer ein Ende. Manchmal kommt der er-
lösende Anruf, viel zu häufig aber gar nicht oder zu spät.

Wir haben heute hier berührende Lebensgeschich-
ten gehört. Auch ich könnte jetzt über Einzelfälle spre-
chen, über junge Familienväter, krebskranke Kinder. Das 
möchte ich aber nicht. Denn so wichtig jedes einzelne 
Schicksal ist: Mir geht es um eine grundsätzliche Frage. 
Welche Verantwortung müssen Menschen für sich und 
andere übernehmen, und was können und dürfen wir als 
Gesetzgeber verlangen? Alle hier in diesem Saal eint ein 
Ziel: Wir wollen Leben retten; das ist unstreitig. Wir alle 
wissen übrigens auch, dass es viele Gründe für den Man-
gel an Organen gibt. Das ist nicht monokausal. Mögliche 
Spender werden nicht erkannt, Transplantationsbeauf-
tragte haben keine Zeit, Entnahmekrankenhäuser können 
nicht kostendeckend arbeiten. Darauf haben wir bereits 
reagiert, indem wir das Transplantationsgesetz, übrigens 
auf Initiative von Jens Spahn, verändert haben. Danke 
dafür!

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Das bedeutet erstens mehr Geld für Entnahmekranken-
häuser, zweitens mehr Zeit für Beauftragte und drittens, 
dass Transplantationsmedizin in Deutschland eine Zu-
kunft hat.

Nun fehlt für mich persönlich der letzte Schritt, näm-
lich eine Antwort auf die Frage: Dürfen wir von Bür-
gern eine Entscheidung verlangen, ja oder nein? Meine 
persönliche Antwort heißt: Ja. Für mich ist diese Frage 
übrigens elementar. Dabei will ich gar nicht über die Re-
levanz von Spenderzahlen reden. Wir wissen zwar, dass 
in Ländern mit Widerspruchslösung im Gesamtdurch-
schnitt die Zahlen 30 Prozent höher sind als in Ländern 
mit Zustimmungslösung, aber für mich ist am Ende aus-
schlaggebend, dass Menschen Verantwortung für sich 
und andere übernehmen. Dabei denke ich nicht allein an 
diejenigen, die in dieser Angst warten, sondern ich denke 
auch an uns selbst, an unsere Angehörigen. Denn auch 
nach unserem Vorschlag der doppelten Widerspruchslö-
sung bleibt jeder in seiner Entscheidung frei. Er kann Ja 
sagen, und er kann Nein sagen. Eine Ablehnung, ein Nein 
muss übrigens nicht begründet werden.

(Otto Fricke [FDP]: Das wäre ja noch schö-
ner!)

Auch das ist wichtig. Zur Wahrheit gehört aber auch, 
dass diese Entscheidungen zu selten getroffen werden.

Die Kollegen, die sich für die Zustimmungslösung 
aussprechen, wollen die potenziellen Spender mit mehr 
Beratung, mit einem Onlineregister überzeugen. Aber 
das findet heute schon alles statt.

(Stephan Pilsinger [CDU/CSU]: Nein! – 
Dr. Bettina Hoffmann [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Nein! Stimmt ja gar nicht!)

Fakt ist: Schon heute werden Abermillionen Organspen-
deausweise ausgegeben. Jeder Krankenversicherte erhält 
mit Vollendung seines 16. Lebensjahres ein Exemplar. 
Sie liegen überall aus. Eigentlich müsste jeder von uns 
mehrere Ausweise in der Schublade haben. Manchmal 
liegen sie auch dort, aber eben unausgefüllt, verdrängt. 

Man möchte ja, aber man kommt nicht dazu. Das werden 
übrigens das Bürgeramt, der Hausarzt auch nicht ändern 
können. Wie wollen Sie übrigens den Beamten auf dem 
Amt schulen? Wie wollen Sie den Hausarzt schulen? 
Wollen Sie diese verpflichten, und woher nehmen Sie die 
Zeit, die da wegläuft?

Die doppelte Widerspruchslösung setzt genau hier an. 
Ich empfinde diese Entscheidung am Ende als Chance; 
denn jeder von uns wird angehalten, sich mit dem ei-
genen Leben und mit dem eigenen Tod auseinanderzu-
setzen. Das sind existenzielle Fragen, denen wir nicht 
ausweichen sollten, übrigens auch vor dem Hintergrund 
der Betroffenheit unserer Angehörigen. Da sei mir eine 
Bemerkung noch gestattet, Frau Mattheis.

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Frau Kollegin, kommen Sie zum Schluss.

Gitta Connemann (CDU/CSU): 
Ich weiß um die Emotionalität der Debatte. Aber das 

rechtfertigt nicht die falsche Behauptung,

(Hilde Mattheis [SPD]: Doch!)

dass Angehörige nach unserer Lösung kein Mitsprache-
recht mehr hätten;

(Hilde Mattheis [SPD]: Doch!)

denn nahe Angehörige werden genau diese Möglichkeit 
erhalten können, nämlich zu widersprechen.

(Hilde Mattheis [SPD]: Nein! Tut mir leid!)

Kämpfen wir gemeinsam für Lebensrettung!

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Als nächste Rednerin hat die Kollegin Dr. Kirsten 

Kappert-Gonther das Wort.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN und der FDP und des 
Abg. Stephan Pilsinger [CDU/CSU])

Dr. Kirsten Kappert-Gonther (BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN): 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ein 
positiver Effekt bei geringer Eingriffstiefe ist besser als 
ein tiefer Eingriff, der nichts bringt,

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN und der FDP)

ganz besonders bei einer höchstpersönlichen Frage wie 
der Organspende. Es ist gut, dass wir diese Debatte seit 
Monaten führen. Aber sie muss fair geführt werden, vor 
allem bei so sensiblen Themen.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
sowie des Abg. Dr. Andrew Ullmann [FDP])

Es gab eine Reihe von parlamentarischen Foulspielen. 
Was ich aber wirklich problematisch finde, ist, dass Ihr 

Gitta Connemann
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Gesetzentwurf mit der Widerspruchsregelung auf die 
Uninformiertheit und die Trägheit der Bevölkerung setzt.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN und der FDP – 
Dr. Georg Nüßlein [CDU/CSU]: Lesen bildet, 
Frau Kollegin!)

Die Menschen haben ein Recht auf Information. Es 
reicht eben nicht, in einem kurzen Zeitraum dreimal hin-
tereinander Jugendliche, 16-Jährige, anzuschreiben. Wer 
Jugendliche kennt, weiß, dass sie in der Regel andere 
Dinge in ihrem Kopf haben, als sich mit Organspende 
auseinanderzusetzen.

(Dr. Claudia Schmidtke [CDU/CSU]: Das ist 
ja das Problem!)

Und es muss ein Recht geben, sich nicht zu entscheiden.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN, der CDU/CSU, der 
FDP und der LINKEN)

Schweigen darf nicht Zustimmung bedeuten. Es gibt 
Lebensphasen, da können Menschen sich nicht mit der 
komplexen Frage beschäftigen, ob sie nach ihrem Tod 
Organe spenden wollen, sei es, weil ihnen der Alltag über 
den Kopf wächst, sei es, weil sie sich in einer psychi-
schen Krise befinden. Das sind weit mehr Menschen als 
die, die Sie in Ihrem Gesetz ausschließen.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN und der LINKEN und 
der Abg. Stephan Pilsinger [CDU/CSU] und 
Hilde Mattheis [SPD])

Wir dürfen nicht zulassen – das sage ich ausdrücklich 
als Ärztin –, dass Kranken und Menschen, die weniger 
privilegiert sind, nach dem Tod Organe entnommen wer-
den, obwohl sie das möglicherweise nicht gewollt hätten.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN, der CDU/CSU, der 
SPD und der LINKEN)

Ich hätte mir insbesondere von der Patientenbeauf-
tragten gewünscht, dass sie die Haltung vertritt, dass 
Patientinnen und Patienten mit seelischen Erkrankungen 
geschützt sind.

(Dr. Georg Nüßlein [CDU/CSU]: Sie hat sie 
doch ausgenommen!)

Wenn ich meinen Newsletter verschicken will, brauche 
ich eine schriftliche Einwilligung, genau wie Sie alle, 
und das finde ich richtig so. Diese Regelung soll aber für 
so etwas zutiefst Persönliches wie die Organspende nicht 
gelten? Das ist doch absurd. Organe zu spenden, ist doch 
nichts Banales. Da geht es doch um zutiefst persönliche 
Entscheidungen, mit denen man sich auseinandergesetzt 
haben muss.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN, der CDU/CSU, der 
SPD, der FDP und der LINKEN)

Von Spanien – heute schon häufig genannt –, dem Or-
ganspendeweltmeister, können wir lernen. Das A und O 
sind die Strukturen und das Vertrauen der Bevölkerung.

(Beifall der Abg. Kordula Schulz-Asche 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Das hat uns kürzlich auch die Leiterin der spanischen Or-
ganisation für Organtransplantationen, Frau Dr. Domin-
guez-Gil, hier im Bundestag bestätigt. Die Widerspruchs-
regelung gilt in Spanien nur auf dem Papier. Gelebt wird 
dort die Zustimmungsregelung.

(Tino Sorge [CDU/CSU]: Aha!)

Die Organisation in den Krankenhäusern ist dort vorbild-
lich. Um die Strukturen auch hierzulande zu verbessern, 
haben wir endlich – war ja lange überfällig – im Frühjahr 
ein gutes Gesetz verabschiedet, und das wird seine Wir-
kung erst noch entfalten.

(Christine Aschenberg-Dugnus [FDP]: So ist 
es!)

Vertrauen schaffen Sie durch Information und Selbstbe-
stimmung. Das muss bedeuten: direkte Ansprache, mehr 
Beratung und nicht weniger.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN, der CDU/CSU, der 
SPD und der LINKEN)

Die Hälfte der Menschen fühlt sich schon jetzt schlecht 
informiert. Abgesehen von den Briefen wollen Sie, Herr 
Spahn, Herr Lauterbach und alle anderen, die die Wider-
spruchsregelung unterstützen, weitergehende gesetzliche 
Informationen sogar streichen. Das ist nicht in Ordnung.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN, der CDU/CSU, der 
SPD, der FDP und der LINKEN)

Gut finde ich, dass Sie unseren Vorschlag eines On-
lineregisters auch in Ihr Gesetz übernommen haben. Im 
Gegensatz zu Ihnen wollen wir aber den bewährten Or-
ganspendeausweis behalten.

(Dr. Karl Lauterbach [SPD]: Wir ja auch!)

Eine britische Studie, die dieses Jahr veröffentlicht 
wurde, vergleicht die Transplantationsraten von insge-
samt 35 europäischen und anderen Ländern. Was ist das 
Ergebnis? Das Ergebnis ist: Es gibt keinen signifikanten 
Unterschied bei den Spenderaten in den Ländern auf-
grund der Widerspruchsregelung oder der Zustimmungs-
lösung. Die Widerspruchsregelung nutzt nichts.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN, der CDU/CSU, der 
SPD, der FDP und der LINKEN)

Unser Gesetzentwurf für eine freie Entscheidung sorgt 
dafür, dass mehr und aktiver informiert wird. Die Vergü-
tung der Beratung durch Hausärztinnen und Hausärzte ist 
dafür ein wichtiger Baustein. Etwa ein Viertel der Ver-
sicherten wünscht sich eine Beratung durch ihren Arzt 
oder ihre Ärztin. Diesem Beratungsbedarf müssen wir 
nachkommen, um die Menschen zu einer selbstbestimm-

Dr. Kirsten Kappert-Gonther 
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ten und freiwilligen Entscheidung zu befähigen und zu 
ermutigen. 

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN, der CDU/CSU, der 
SPD, der FDP und der LINKEN)

Ich möchte schließen mit einem ganz ausdrücklichen 
Dank an alle, die in dieser Gruppe miteinander gearbeitet 
haben. Es war eine ausgesprochen gute, wertschätzende 
und lösungsorientierte Zusammenarbeit. Wir bringen den 
Gesetzentwurf heute gemeinsam ein für mehr Selbstbe-
stimmung und eine höhere Verbindlichkeit. So werden 
wir das Ziel erreichen, die Organspende in diesem Land 
zu fördern.

Vielen Dank.

(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN, der CDU/CSU, der 
SPD, der FDP und der LINKEN)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Vielen Dank, Frau Kollegin. – Nächste Rednerin ist 

die Kollegin Dr. Petra Sitte.

(Beifall bei der LINKEN)

Dr. Petra Sitte (DIE LINKE): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 

Die Selbstbestimmung über den eigenen Körper ist 
zentrales Element menschlicher Würde.

Ein Satz – das würde jeder sagen –, der an Klarheit 
kaum zu überbieten ist. Er wird von Annalena Baerbock 
aus der Pressekonferenz zur erweiterten Entscheidungs-
lösung zitiert oder ihr zugeschrieben. Und doch haben 
wir im Bundestag bioethische Debatten erlebt, in denen 
verschiedene Konzepte vertreten wurden, was wohl un-
ter Menschenwürde am Lebensanfang, am Lebensende 
und nach dem Tod zu verstehen ist, angefangen bei bio-
medizinischer Forschung über Patientenverfügungen bis 
zur Sterbehilfe. Und nun stellt sich diese Frage mit der 
Organspende. Niemand stellt diesen Satz infrage: nicht 
Menschen, die der Spende ablehnend oder auch aufge-
schlossen gegenüberstehen, nicht Menschen, die auf 
Organe teils seit Jahren warten, nicht Menschen, die mit 
transplantierten Organen leben, oder auch Menschen, die 
aufgrund ihres schlechten gesundheitlichen Zustandes 
von den Wartelisten gestrichen wurden, nicht Angehöri-
ge der Wartenden und schließlich auch nicht Transplanta-
tionsmediziner. Niemand stellt diesen Satz infrage. Aber 
bei aller Einigkeit kommen wir bei der Frage, wie mehr 
Organspenden realisiert werden können, zu verschiede-
nen Antworten. 

Mit den unlängst beschlossenen Regelungen – das ist 
hier schon gesagt worden – haben wir deutlich bessere 
Konditionen geschaffen. Staat und Organisationen kön-
nen dadurch ihrer Schutzfunktion besser nachkommen. 
Das ist unumstritten. Aber nach den Erfahrungen mit der 
Entscheidungslösung fürchten wir nun, dass dies nicht 
reichen wird. Daher soll auch die Organspende selbst 
anders gestaltet werden. Wie können Selbstbestimmung 
und menschliche Würde gleichermaßen von möglichen 

Organspendenden wie auch wartenden Erkrankten gelebt 
werden? Ich finde, dass am Anfang der Entscheidung 
stehen sollte, sich in die Situation des oder der jeweils 
anderen hineinzudenken. Jeder oder jede kann schon 
morgen eines Organs bedürfen. So oder so, wir erwarten 
Verständnis und Mitgefühl füreinander, nicht nur passiv, 
sondern wir erwarten es auch aktiv. 

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN, der 
CDU/CSU, der SPD, der FDP und des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN)

Unter gelebter solidarischer Verantwortung verstehe 
ich, dass man sich mit der Organspende nicht nur aus-
einandersetzt, sondern sich auch entscheidet, Klarheit 
für sich selber schafft und gleichermaßen Angehörige 
entlastet. Der Mensch ist mit der Widerspruchslösung – 
das stimmt nicht – kein bloßes Objekt, es wird keine Or-
ganabgabepflicht realisiert. Vielmehr kann er sein Mit-
wirkungsrecht realisieren, er kann Einfluss nehmen. Die 
Entscheidung selbst ist differenzierbar, sie bleibt diffe-
renzierbar und sie kann zurückgenommen werden – je-
derzeit. Man behält im Leben wie nach dem Tod seinen 
persönlichen Achtungsanspruch und die Selbstbestim-
mung. 

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN, der 
CDU/CSU, der SPD, der FDP und des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN)

Selbst wenn sich eine Patientenverfügung grund-
sätzlich gegen lebensverlängernde Maßnahmen bei 
medizinisch aussichtsloser Verletzung oder Krankheit 
ausspricht, so ist die Organentnahme, Organspende mög-
lich. Maschinen und Apparate werden in diesem Fall 
ausschließlich der Organentnahme wegen gebraucht. Der 
vorher festgestellte Hirntod – er muss von zwei Ärzten 
unabhängig voneinander, die nichts mit dem Spende-
verfahren, dem Transplantationsverfahren zu tun haben, 
festgestellt werden – wäre dann die Voraussetzung. Ohne 
Apparate und Organversagen würde der Tod des Betref-
fenden oder der Betreffenden viel zu früh eintreten, zu-
mindest viel zu früh für die Organentnahme.

Ich bin ebenso auf das künftige Register für die Or-
ganspendeerklärung angesprochen worden. Das trifft auf 
beide Gesetzentwürfe zu. Man spürt sehr wohl das Miss-
trauen gegenüber Registern mit personenbezogenen Da-
ten. Das war für uns Anlass, im Gesetz selbst Regelungen 
zum Zweck der Datenspeicherung, zu Authentifizie-
rungsverfahren beim Zugriff für Erklärende, beim Abru-
fen durch befugte Ärzte bis hin zur Zusammenarbeit mit 
dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstech-
nik und schließlich auch zur Übergangsphase zu treffen. 
Das sind Kriterien, die also beide brauchen. Schließlich 
hat Ulla Schmidt mit ihrer Sorge um nicht einwilligungs-
fähige Menschen uns veranlasst, deren Schutz ganz klar 
zu verankern.

Augenzwinkernd, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
möchte ich noch sagen: 16-Jährige sind bei Gott nicht 
nur mit Liebeskummer und künftigen Lebensperspekti-
ven oder Beschäftigungsperspektiven beschäftigt. Wir 
sehen, es sind Tausende, die wegen Fridays for Future 
oder gegen die EU-Urheberrechtsreform demonstriert 

Dr. Kirsten Kappert-Gonther 



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 106. Sitzung. Berlin, Mittwoch, den 26. Juni 201913022

(A) (C)

(B) (D)

haben. Also, wir sollten ihnen deutlich mehr zumuten 
bzw. zutrauen.

(Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeord-
neten der CDU/CSU und der SPD)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Vielen Dank. – Als nächster Redner spricht zu uns der 

Kollege Stephan Pilsinger.

(Beifall bei der CDU/CSU)

Stephan Pilsinger (CDU/CSU): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! In Deutsch-

land gibt es zu wenige Organspenden. Das wollen wir 
ändern. Wir haben schon viel erreicht. Im April ist ein 
Gesetz in Kraft getreten, das gezielt organisatorische und 
finanzielle Hindernisse in den Entnahmekliniken abbaut. 
Damit haben wir die Abläufe zur Erkennung möglicher 
Organspender maßgeblich verbessert, Verantwortlichkei-
ten gestärkt, und wir vergüten die dafür nötigen Struk-
turen angemessen. Trotzdem fordert Bundesminister 
Spahn heute gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen 
die Einführung der doppelten Widerspruchslösung. 

Ich halte das für falsch – aus fachlichen und ethischen 
Gründen. Aus fachlichen Gründen, weil es keinen wis-
senschaftlichen Nachweis dafür gibt, dass eine Wider-
spruchsregelung die Zahl der Organspenden signifikant 
steigert. Ihre Maßnahme geht einfach ins Leere. 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
Abg. Christine Aschenberg-Dugnus [FDP] – 
Zuruf von der CDU/CSU: Falsch!)

Drei Gründe möchte ich exemplarisch anführen:

Erstens kam eine 2018 veröffentlichte Untersuchung 
der Universität Kiel zu dem Schluss, dass vor allem ein 
Defizit in den Erkennungs- und Meldestrukturen der Ent-
nahmekrankenhäuser für den Rückgang der postmortalen 
Organspenden in Deutschland verantwortlich ist. Genau 
hier haben wir schon angesetzt.

Zweitens. Vielfach wird Spanien als Vorbild ange-
führt, wenn es um die Zahl der Organspenden geht. Beim 
Besuch des Gesundheitsausschusses haben uns die Ver-
antwortlichen jedoch berichtet, dass die höhere Zahl der 
Organspenden gar nicht mit der geltenden Widerspruchs-
lösung zusammenhängt, sondern mit den mittlerweile 
stark verbesserten Prozessen und Rahmenbedingungen. 
Erneut: Hier haben wir bereits schon angesetzt. 

(Beifall der Abg. Hilde Mattheis [SPD])

Drittens. Eine von mir in Auftrag gegebene Untersu-
chung des Wissenschaftlichen Dienstes hat eindeutig ge-
zeigt, dass in keinem Land die Widerspruchsregelung die 
Organspendezahlen nachweislich erhöht hat. In Schwe-
den beispielsweise stagniert die Zahl gespendeter Organe 
trotz Einführung der Widerspruchslösung, wohingegen 
die USA, die auf eine Zustimmungslösung setzen, sehr 
hohe Organspendezahlen aufweisen. 

Ich halte die Widerspruchslösung aber auch aus ethi-
schen Gründen für falsch. Sie hebelt die Selbstbestim-
mung der Bürgerinnen und Bürger über ihren eigenen 

Körper aus und nötigt im Zweifel die Angehörigen, einen 
Nachweis über den Widerspruch zu erbringen. Das ver-
stößt klar gegen unsere Werte.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD, der FDP, der LINKEN und des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN)

Stillschweigen darf in einer so wichtigen Frage nicht 
als Zustimmung gewertet werden.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Eine Organspende muss immer freiwillig sein. Sie darf 
nicht zu einer allgemeinen Organabgabepflicht werden. 
Darauf weist schon der Begriff „Spende“ hin. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
FDP und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN)

Die Einführung einer Widerspruchslösung birgt die 
Gefahr, dass Menschen, die sich aus sozialen, intellektu-
ellen oder psychischen Gründen nicht in der Lage sehen, 
sich mit der Frage auseinanderzusetzen, gegen ihren Wil-
len als Organspender missbraucht werden.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Ein solcher staatlicher Zwang zur Organspende weckt 
Ängste. Er senkt das Vertrauen in die Organspende. Ich 
bin überzeugt: Das ist der falsche Weg zur Steigerung der 
Organspendezahlen.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Aus diesem Grund habe ich gemeinsam mit Kollegin-
nen und Kollegen einen Kompromiss ausgearbeitet, da-
mit weiterhin verstärkt gilt: Die Organspende nach dem 
Tod ist eine bewusste, freiwillige Entscheidung. Wir set-
zen uns dafür ein, diese stets widerrufbare Entscheidung 
klar zu registrieren. Wir setzen uns dafür ein, verbindli-
che Informationen und bessere Aufklärung zu gewähr-
leisten. Wir setzen uns dafür ein, die regelmäßige Ausei-
nandersetzung mit dieser Thematik zu fördern.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Wir steigern die Organspendezahlen in Deutschland 
langfristig, indem wir Bürgerinnen und Bürger bei der 
Beantragung, Verlängerung oder persönlichen Abholung 
der Ausweispapiere verbindlich ansprechen und indem 
sie von Hausärzten und Hausärztinnen beraten werden. 

(Dr. Georg Nüßlein [CDU/CSU]: Alle zwei 
Jahre!)

Wir steigern die Organspendezahlen, ohne in die Selbst-
bestimmungsrechte eingreifen zu müssen, ohne ethi-
schen Tabubruch.

Das durch unseren Gesetzentwurf geschaffene On-
lineregister wird darüber hinaus nicht nur einen sicheren 
und einfachen Weg zur Dokumentation des eigenen Wil-
lens schaffen; es wird darüber hinaus auch in den Ent-
nahmekliniken im Ernstfall Sicherheit geben. Denn die 

Dr. Petra Sitte
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Kliniken können jederzeit auf die hinterlegte Erklärung 
zur Organ- und Gewebespende zurückgreifen. 

Daher benötigen wir eine Lösung, die die Freiwil-
ligkeit der Organspende in den Mittelpunkt rückt, und 
zwar durch wiederholte und direkte Ansprachen sowie 
verbindliche Aufklärungsangebote, die Menschen ohne 
Zwang dazu bewegen, ihren Willen zu erklären.

Nur so werden wir die Zahlen der Organspende in 
Deutschland nachhaltig steigern. Ich bitte um Zustim-
mung für unseren Vorschlag. Ich glaube, das ist ein ver-
nünftiger Kompromiss, mit dem vielen Menschen gehol-
fen werden kann.

Vielen Dank.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD, der FDP und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Vielen Dank, Herr Kollege. – Nächster Redner ist der 

Kollege Paul Viktor Podolay.

(Beifall bei der AfD)

Paul Viktor Podolay (AfD): 
Sehr verehrter Herr Präsident! Verehrte Damen und 

Herren! Mehr Organspenden zu forcieren, ist der falsche 
Weg in der Medizin. Ich selbst war im zwölfköpfigen 
Operationsteam bei der ersten Herztransplantation in 
Europa. Es war am 9. Juli 1968 an der Uniklinik in Bra-
tislava. Das waren damals die Anfangszeiten der Trans-
plantationsmedizin.

Diese Erfahrung hat meine Einstellung zu dieser Art 
von Operationen sehr stark geprägt. Als Medizintechni-
ker habe ich nämlich jahrelang bei herkömmlichen Herz-
operationen an der Herz-Lungen-Maschine mitgewirkt 
und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass wir unsere 
Gesundheit in die eigenen Hände nehmen sollten. 

Das Gesundheitswesen hat nämlich mit den vielen 
Transplantationen eine falsche Richtung eingeschlagen. 
Unser Körper ist kein Ersatzteillager. Wir Menschen sind 
keine Autos, die viele Ersatzteile brauchen. 

Viel wichtiger wäre es, wesentlich mehr auf die Ge-
sundheitsvorsorge zu setzen und hier schon bei der Ju-
gend in den Schulen anzufangen und auch zu investieren. 

(Dr. Georg Nüßlein [CDU/CSU]: Die Men-
schen sind verschuldet krank?)

Aufklärung und Vorsorge sind viel besser, als ungesund 
zu leben und dann auf eine Organspende zu hoffen. So-
mit könnte man die Zahl der Patienten, die ein Organ be-
nötigen, senken.

(Dr. Georg Nüßlein [CDU/CSU]: Jeder ist sel-
ber schuld, wenn er krank ist, oder was wollen 
Sie damit sagen?)

Liebe Mitbürger, kümmern Sie sich mehr um Ihre Ge-
sundheit! 

(Dr. Georg Nüßlein [CDU/CSU]: Ach so!)

Essen Sie zum Beispiel mehr Grün! Trinken Sie mehr 
Grün! Chlorophyll ist nämlich grünes Sonnenlicht und 
eine der wirksamsten lebensspendenden Substanzen auf 
unserem Planeten. 

(Dr. Georg Nüßlein [CDU/CSU]: Unglaub-
lich!)

Es war ja unsere Urkost. Da liegt das Fundament unse-
rer Gesundheit. Eine Transplantation sollte die absolute 
Ausnahme sein, zu der selbstverständlich Unfallopfer 
und angeborene Fehlbildungen zählen. 

Etwa 10 000 Menschen stehen in Deutschland auf der 
Warteliste für ein Spenderorgan. Hat sich jemand ein-
mal die Frage gestellt, warum wir immer mehr und mehr 
Organe benötigen? Für die Ersatzteillager? Nein. Für 
Kliniken sind nämlich Organspendentransplantationen 
finanziell sehr attraktiv. Mit jedem Patienten steigt der 
Umsatz beträchtlich. Jede Klinik bemüht sich darum, so 
viele Eingriffe wie möglich vornehmen zu können. Nicht 
immer ist es auch medizinisch indiziert.

Die Kosten tragen die Krankenkassen des Empfän-
gers, und die Pharmaunternehmen verdienen an den Me-
dikamenten enorme Summen. Im vergangenen Jahr wur-
den bundesweit 4 054 Transplantationen durchgeführt. 
Meine Überzeugung ist deshalb: Wir müssen die Zahl der 
benötigten Spenderorgane reduzieren und dürfen nicht 
nach mehr streben. 

Der Vorstoß von Bundesminister Spahn, die Praxis der 
Organentnahmen spenderseitig in eine Widerspruchslö-
sung umzukehren, um mehr Organe zu generieren, ist der 
falsche Weg und führt nicht automatisch zu einer Erhö-
hung der Zahl. Nach deren Einführung in Dänemark und 
Frankreich ist die Zahl sogar gesunken. 

Aus Achtung vor dem Leben des Menschen ist es 
nicht legitim, ohne explizite Einwilligung des Betref-
fenden Organe aus seinem Leib zu entnehmen. Zu der 
Diagnostik sogenannter Hirntoter, welche höchstens 
Sterbende sind, aber nicht Tote, kann ich mich aus Zeit-
gründen nicht äußern.

(Dr. Georg Nüßlein [CDU/CSU]: Gott sei 
Dank!)

Es ist aber naiv zu meinen, Tod sei Tod und medizi-
nisch eindeutig.

(Dr. Georg Nüßlein [CDU/CSU]: Fünf Minu-
ten sind zu lang für so was!)

Jeder muss persönlich eine Entscheidung für oder gegen 
eine Organspende treffen. Eine Spende ist immer freiwil-
lig. Eine politische Festlegung per Gesetz aber, welche 
jeden zum potenziellen Organspender machen würde, 
ohne dass dieser eingewilligt hätte, wäre eine staatliche 
Grenzüberschreitung, die der besonderen Würde des 
Menschen nicht entspricht. Schweigen ist nämlich keine 
Zustimmung. Eine Spende ist eine höchst private, aber 
auch ethische Entscheidung, und das soll künftig so blei-
ben.

Doch der Gesundheitsminister will uns Bürger jetzt 
zum Spenden zwingen. Das sollten wir nicht hinnehmen. 
Dabei zweifelt er selber an der Mehrheitsfähigkeit seines 

Stephan Pilsinger 
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Gesetzentwurfs und versucht, mit der im Vorfeld der De-
batte an alle Abgeordneten geschickten Erklärung diese 
zu beeinflussen.

Die Neuregelung stellt einen Eingriff des Staates in 
die Freiheit des Einzelnen dar. Die AfD-Fraktion lehnt 
den Gesetzentwurf des Ministers ab.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der AfD)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Vielen Dank, Herr Kollege. – Als nächster Redner hat 

der Kollege Tino Sorge das Wort.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Tino Sorge (CDU/CSU): 
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 

will jetzt gar nicht auf das eingehen, was Herr Kollege 
Podolay gerade gesagt hat. Nur so viel: Dass Sie den 
Menschen, die händeringend auf ein Organ warten, auch 
noch unterstellen, dass sie an diesem Leid selbst schuld 
sind, ist an Zynismus nicht zu überbieten.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD, der FDP, der LINKEN und des BÜND-
NISSES 90/DIE GRÜNEN – Dr. Alice Weidel 
[AfD]: Das hat er nicht gemacht! Er hat von 
Präventivmedizin gesprochen!)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe erst vor 
Kurzem die Möglichkeit gehabt, mich erneut mit einer 
jungen Mutter zu unterhalten, deren kleine Tochter schon 
länger auf ein Spenderorgan gewartet hatte. Glücklicher-
weise hat das kleine Mädchen rechtzeitig ein Spender-
herz bekommen und konnte überleben. Diese Mutter ist 
dem Spender zutiefst dankbar. Sie ist auch deshalb zu-
tiefst dankbar, weil er natürlich mit seiner großzügigen 
Tat noch im Tod ihrer kleinen Tochter das Leben gerettet 
hat. 

Genau darum geht es natürlich in dieser Debatte. Es 
geht darum: Jeder kann Lebensretter sein. Gleichzeitig 
hat sie mich auch gefragt: Warum dauert das bei euch in 
der Politik immer so lange? Warum dauert es bei diesen 
lebenswichtigen Themen so lange, eine Entscheidung 
zu fällen? Und sie hat recht: Ja, der Handlungsdruck ist 
hoch. 10 000 Menschen warten jedes Jahr händeringend 
auf ein Spenderorgan. Jeden Tag sterben drei Menschen, 
weil kein Spenderorgan gefunden wird oder Spender 
nicht identifiziert werden.

Deshalb ist es gut, dass wir hier über alle Fraktions-
grenzen hinweg dieses Thema mit oberster Priorität be-
handeln. Egal ob man für die Widerspruchslösung oder 
die Zustimmungslösung ist: Es geht darum, das Ziel zu 
verfolgen – und das eint uns alle –, die Zahl der Spender 
zu erhöhen.

(Zuruf von der FDP: Ja!)

Gleichzeitig muss man sich auch ehrlich machen. Es 
ist eben nicht so, wie es hier in der Debatte angespro-
chen worden ist, dass die Widerspruchslösung, die ich 
entschieden vertrete, heißt, dass es einen Zwang zur Or-

ganspende gibt. Es heißt lediglich, dass man sich mindes-
tens einmal im Leben mit der Frage beschäftigen muss: 
Möchte ich im Falle meines Todes Organspender sein, 
oder möchte ich das nicht?

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

Es wird kritisiert, Angehörige stünden bei der Wider-
spruchslösung vor dem Problem, entscheiden zu müssen, 
was der potenzielle Spender gewollt hat. Das Gegenteil 
ist der Fall: Der Spender, der sich im Vorfeld mit dem 
Thema befasst und sagt: „Ja, ich möchte Spender sein“ 
oder „Nein, ich möchte kein Spender sein“, der nimmt 
seinen Angehörigen diese Entscheidung gerade ab. Da-
rum geht es in der Debatte.

(Beifall der Abg. Dr. Claudia Schmidtke 
[CDU/CSU] und Dr. Karl Lauterbach [SPD])

Wir haben in unserem Gesetzentwurf für eine Wider-
spruchslösung festgelegt – deshalb heißt es auch dop-
pelte Widerspruchslösung –, dass ich mich einerseits als 
Spender entscheiden muss, ob ich Spender sein möchte 
oder nicht – wenn ich das nicht möchte, muss ich wi-
dersprechen –, und andererseits ermöglichen wir nahen 
Angehörigen für den Fall, dass nicht eindeutig erkennbar 
ist, was der Spender gewollt hat – wenn es nur die Ver-
mutung gibt, dass er spendewillig ist, wenn nahe Ange-
hörige glaubhaft machen, dass der potenzielle Spender 
das überhaupt nicht gewollt hat, dass er in den letzten 
Monaten und Jahren immer wieder davon gesprochen 
hat, mit all seinen Organen beerdigt zu werden, sei es aus 
religiösen Gründen, sei es aus sonstigen Gründen –, zu 
sagen: Nein, Organe werden nicht entnommen. Deshalb 
kann man nicht von einem Zwang zur Organspende die 
Rede sein. Es geht lediglich um die Verpflichtung, sich 
einmal im Leben mit dem Thema zu beschäftigen. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
FDP und der LINKEN)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir leben in einem 
Land, in dem es an so gut wie nichts mangelt. Wir haben 
ein hoch innovatives Gesundheitssystem. Wir leben in ei-
nem Land, in dem wir uns über virtuelle und reale Netz-
werke über alle möglichen Gesundheitsfragen eine Mei-
nung bilden können. Wir leben in einem Land, in dem es 
relativ einfach ist, sich zu informieren. Jeder kann einen 
Willen bilden und darf diesen frei äußern. Ich glaube 
schon, dass es den 16-Jährigen und jedem erwachsenen 
Menschen zuzumuten ist, sich mit diesem Thema einmal 
im Leben zu beschäftigen und Ja oder Nein zu sagen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
LINKEN)

Wir haben in der Debatte gehört, das sei ein Eingriff in 
das individuelle Selbstbestimmungsrecht, es gebe milde-
re Mittel. Aber wir haben in den letzten Jahren gesehen, 
dass die vermeintlich milderen Mittel nicht funktionie-
ren. Wie sollen die Bürgerämter besser aufklären? Wie 
sollen die Ärzte in ihrer täglichen Routine über das The-
ma informieren? Das wird nicht funktionieren. Ich sage 
denjenigen, die sagen, man könne niemandem zumuten, 
überhaupt eine Entscheidung zu treffen: Ja, wir können 
dem Einzelnen zumuten, eine Entscheidung zu treffen. 

Paul Viktor Podolay 
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Es ist zutiefst unethisch denjenigen gegenüber, die auf 
ein Spenderorgan warten, zu sagen: Wir können euch 
keine Spenderorgane zur Verfügung stellen, weil die 
Leute sich einfach nicht entscheiden wollen. Das ist zu-
tiefst unethisch. Das wollen wir ändern.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit der Wider-
spruchslösung schlagen wir einen Ansatz vor, der Klar-
heit schafft, Klarheit für jeden einzelnen Bürger. Es ist 
kein Zwang. Es ist die Verpflichtung, sich zu entscheiden: 
Ja oder Nein. Wir wollen Klarheit für die Ärzte, damit 
Ärzte genau wissen, woran sie bei dem jeweiligen Spen-
dewilligen sind. Außerdem schaffen wir Klarheit für die 
engsten Angehörigen, denen wir nicht die Entscheidung 
aufbürden, im Todesfall auch noch darüber entscheiden 
zu müssen, was der potenzielle Spender gewollt hat.

Wir wollen mit der Widerspruchslösung die Probleme 
beheben. Wir wollen dazu beitragen, dass die Organspen-
de gestärkt wird. Deshalb bitte ich um Ihre Unterstützung 
für den Gesetzentwurf.

Vielen Dank.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD und der FDP)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Vielen Dank, Herr Kollege. – Als nächster Redner hat 

das Wort der Kollege Dietmar Nietan.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Dietmar Nietan (SPD): 
Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Ich habe bei dem vorhergehenden Redebeitrag 
eines nicht verstanden: Warum soll die Widerspruchslö-
sung Eindeutigkeit schaffen? Woher weiß ich denn, dass, 
wenn jemand keinen Widerspruch eingelegt hat, er oder 
sie das gemacht hat, weil er oder sie es verbaselt hat oder 
sich doch nicht mit dem Thema auseinandersetzen woll-
te, weil er es vergessen hat oder was auch immer? Ich 
finde, eine Einwilligung ist eindeutig, ein fehlender Wi-
derspruch nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der FDP, 
der LINKEN und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Trotzdem steht es völlig außer Zweifel, dass wir bes-
ser werden müssen, dass wir handeln müssen. Wer bei 
einem Freund oder Familienangehörigen diese unerträg-
liche Ungewissheit, dieses quälende Hoffen und Bangen 
miterlebt hat, der spürt, dass wir heute hier eine große 
Verantwortung haben und dass wir am Ende des Tages 
zu Entscheidungen kommen müssen, die den betroffenen 
Menschen helfen. Das steht außer Frage. Es ist auch keine 
Frage, dass eine Gesellschaft, die die Defizite im Bereich 
Organtransplantation nur achselzuckend zur Kenntnis 
nehmen würde, eine unmenschliche Gesellschaft wäre. 
Wir müssen also schnell und konsequent handeln. Ja, wir 
brauchen mehr Organspenden.

Ganz ehrlich, am Anfang habe ich auch gedacht: Ist 
die Widerspruchslösung nicht eine gute Lösung? Doch 
dann hat mich eine Frage immer wieder beschäftigt: 

Ist die Freiheit, zu widersprechen, in einer offenen Ge-
sellschaft freier Menschen der Freiheit, eigenständig zu 
entscheiden, gleichzustellen? Ich finde, dass in diesem 
Zusammenhang die Widerspruchslösung ein gravieren-
der Paradigmenwechsel ist. Der freie Mensch muss aktiv 
werden und widersprechen, um die ihm bisher garantierte 
Unversehrtheit des Körpers zurückzuerlangen. Ich habe 
da ein anderes Menschenbild. In einer Gesellschaft frei-
er, aber gleichzeitig auch dem Gemeinwohl verpflichte-
ter Menschen, bedeutet für mich Freiheit immer die Frei-
heit, eigenständig eine Entscheidung treffen zu können,

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der CDU/
CSU, der AfD, der FDP und des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

und zwar in dem Sinne, dass ich mich bewusst für etwas 
entscheide, mich einer Sache zuwende. Ich will nicht, 
dass Menschen der Einschränkung ihrer Freiheit wider-
sprechen müssen, weil der vormundschaftliche Staat erst 
einmal für sie und über sie hinweg entschieden hat. Ich 
weiß nicht, ob ich überempfindlich bin, wenn ich bei 
„Widerspruch“ irgendwie auch an „Widersetzen“ oder 
gar an „Widerstand“ denken muss. Ich finde, das passt in 
diesem Zusammenhang nicht.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP und des 
BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Allerdings – das will ich auch deutlich sagen – gehö-
ren zur Freiheit auch immer Solidarität und die Bereit-
schaft, dem Gemeinwohl zu dienen. Als Christ sehe ich 
die Organspende als einen Akt der Nächstenliebe, aber 
als Christ billige ich jedem anderen Menschen zu, dass er 
genauso sein unveräußerliches Selbstbestimmungsrecht 
wahrnimmt und in der Frage der Organspende zu einer 
völlig anderen Entscheidung kommt als ich.

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Oder 
auch manchmal nicht!)

– Oder auch manchmal nicht, richtig. – Unter dieser Frei-
heit, sich zu entscheiden oder sich nicht zu entscheiden, 
verstehe ich allerdings nicht die Freiheit, zu sagen: Was 
geht mich das an? Ganz im Gegenteil: Ich finde, die Wi-
derspruchslösung könnte – ich betone, dass das von den 
Initiatoren nicht beabsichtigt ist – zum Kumpanen von 
Ignoranz und Gleichgültigkeit werden. Warum? – Wa-
rum soll ich mich noch mit all den ethischen Fragen be-
schäftigen? Das hat doch schon der Staat für mich ent-
schieden. Warum soll ich widersprechen? Das ist mir im 
Moment nicht wichtig.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP)

Ich finde, wir müssen zu einem anderen Weg kom-
men. Wir müssen dazu kommen, dass die wichtigen Fra-
gen immer wieder in den Mittelpunkt der Gesellschaft 
gestellt werden.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der AfD, 
der FDP, der LINKEN und des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

Es sind Fragen, die wir nur dann aus der Ecke von Tabu, 
Scham und manchmal leider auch Gleichgültigkeit her-
ausholen, wenn sie immer wieder auf die Tagesordnung 
kommen. Einmal sich mit 16 zu einem Widerspruch zu 

Tino Sorge
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entscheiden, ist nicht das, was wir brauchen, sondern wir 
brauchen eine permanente Auseinandersetzung mit die-
sen Fragen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der FDP 
und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Deshalb bin ich der festen Überzeugung: Statt Still-
schweigen als eine Art Freigabe der eigenen Organe zu 
bewerten und damit die bewusste menschliche Geste ei-
ner freiwilligen Spende der eigenen Organe zu einer staat-
lich verordneten Organentnahme zu entwerten, sollten 
wir den vermeintlich mühsameren, längeren oder auch 
unsichereren Weg einer verbesserten Entscheidungslö-
sung gehen, indem wir immer wieder neu verbindliche 
Informationen und bessere Aufklärung gewährleisten, in-
dem wir immer wieder regelmäßige Auseinandersetzun-
gen mit dem Thema Organspende fördern und indem wir 
immer wieder ermutigen, sich dem Leid anderer zuzu-
wenden. Eine Möglichkeit zur stets widerrufbaren positi-
ven Entscheidung zu schaffen, die positive Entscheidung 
für eine Organspende in Krankenhäusern stets verfügbar 
zu halten und ein transparentes Organspenderegister mit 
einem gesicherten Zugang zu meinen persönlichen Daten 
zu schaffen:

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der CDU/
CSU, der FDP und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Ich finde, das ist ein gangbarer Weg zu einer mensch-
lichen Gesellschaft, der uns davor bewahrt, in unserem 
Bemühen, das Gute tun zu wollen, der Bevormundung 
den Weg zu bahnen.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der CDU/
CSU, der FDP und des BÜNDNISSES 90/DIE 
GRÜNEN)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Vielen Dank, Herr Kollege. – Das Wort hat jetzt der 

Kollege Jens Spahn.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU und 
der SPD)

Jens Spahn (CDU/CSU): 
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lie-

ber Herr Nietan, ich habe vor sieben Jahren in etwa die 
gleiche Rede hier gehalten. Ich habe gesagt: Wir müssen 
mehr informieren, mehr aufklären. – Ich weiß noch, wie 
wir damals die Pressekonferenz gegeben haben, als wir 
das Recht geändert haben. Wir haben es gefeiert, dass 
die Krankenkassen alle zwei Jahre Informationen ver-
schicken und wir Aufklärungskampagnen machen, und 
wir haben wahrlich viele gemacht. – Wir sind den Weg 
gegangen, den Sie gerade beschrieben haben. Und wir 
müssen feststellen: Der Weg hat zu einem Tiefstand bei 
der Organspende geführt;

(Zuruf der Abg. Maria Klein-Schmeink 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

viele Menschen auf der Warteliste haben umsonst gewar-
tet. Der Weg hat bis hierhin nichts gebracht. Das ist je-
denfalls der Befund an dieser Stelle. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD und der LINKEN)

Wenn man zu dem Befund kommt – so war es zumin-
dest bei mir persönlich –, dass ein Weg, den man nach 
einer Abwägungsentscheidung eingeschlagen hat – das 
war ja eine Abwägungsfrage, wie Sie es beschrieben 
haben; das ist kein schwarz/weiß, kein eins/null, kein 
falsch/richtig; das ist ein Abwägen von Argumenten –, 
keinen Unterschied macht für die Patientinnen und Pati-
enten auf der Warteliste und hinsichtlich der Frage, wie 
es mit der Organspende in Deutschland ausschaut, dann 
stellt sich die Frage, ob wir einen weiteren Schritt gehen, 
um einen Unterschied zu machen. 

(Dr. Karl Lauterbach [SPD]: Genau!)

Ich muss Ihnen sagen, dass der vorliegende Gesetz-
entwurf zur Entscheidungslösung faktisch nichts ändert. 

(Annalena Baerbock [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das stimmt doch gar nicht!)

Es wird eine Broschüre mehr ausgegeben auf dem Bür-
geramt – das steht übrigens heute schon im Gesetz drin –, 
und der Arzt kann zusätzlich was abrechnen. Das ist bei-
des okay, ich habe nichts dagegen; aber es ändert faktisch 
nichts im Verhältnis zur heutigen Rechtslage.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, 
der SPD und der FDP – Annalena Baerbock 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Natürlich!)

Das ist eine Frage der Verbindlichkeit. Ich weiß noch: 
Als die Debatte begonnen hat, hat die Kollegin Baerbock 
öffentlich immer davon gesprochen, es bräuchte eine 
verbindliche Entscheidung, man solle „ja“, „nein“, oder 
zumindest „will jetzt nicht“ sagen, aber sich verbindlich 
entscheiden. Von dieser Verbindlichkeit ist in diesem Ge-
setzentwurf nichts mehr übrig geblieben.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD, der FDP und der LINKEN)

Das Einzige, was geblieben ist, ist die Herausgabe von 
Informationen. Das ist mir an dieser Stelle einfach zu we-
nig angesichts der Lage, vor der wir stehen.

Die Wahrscheinlichkeit, selbst Empfänger einer Or-
ganspende zu werden – auch darüber muss man mal nach-
denken –, sie zu brauchen, weil man entsprechend er-
krankt ist, ist höher als die Wahrscheinlichkeit, selbst als 
potenzieller Organspender mit Spenderausweis Organ-
spender zu werden. Die Wahrscheinlichkeit, Empfänger 
zu werden, ist höher als die, Spender zu werden – selbst 
wenn man Ja gesagt hat. Und die Freiheit desjenigen, der 
krank ist – die Frau Kollegin Sitte hat darauf hingewie-
sen –, der dreimal in der Woche zur Dialyse muss, der ein 
Herz oder eine Lunge braucht, ist ohne Zweifel deutlich 
mehr eingeschränkt, als die Freiheit eingeschränkt wäre, 
wenn wir dazu verpflichten, sich zu entscheiden.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD und der LINKEN)

Dietmar Nietan
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Das ist die Abwägung, um die es geht. Weil jeder von uns 
im Krankheitsfall potenzieller Organempfänger ist – wir 
sind alle potenzielle Organempfänger –, ist die Frage, ob 
das nicht rechtfertigt, grundsätzlich potenzieller Organ-
spender zu sein, es sei denn, man widerspricht ausdrück-
lich. Das ist der Gedankengang, der dahintersteht.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD und der FDP)

Dabei ist es wichtig, dass wir sagen: Ja, wir gehen 
von einer grundsätzlichen Bereitschaft aus, außer man 
widerspricht ausdrücklich. Bei Inkrafttreten des Geset-
zes werden innerhalb von sechs Monaten alle dreimal 
angeschrieben und auf die Rechtsfolge hingewiesen. Das 
gibt es selten bei einer Gesetzesänderung. Und ja, auch 
jeder 16-Jährige wird angeschrieben. Wenn Sie sagen, 
wir sollten denen noch mal etwas schicken, wenn sie 
18 oder 20 sind, dann sage ich: Ich habe überhaupt kein 
Problem damit, öfter Informationen zu verschicken. Pa-
rallel dazu verbreiten wir – das sieht der Gesetzentwurf 
vor; das sehen aber auch heute schon die Haushaltsmittel 
des Gesundheitsministeriums vor – natürlich weiterhin 
Informationen. Es wird nicht nur das Schreiben geben. 
Es wird natürlich weiterhin Informationskampagnen und 
Aufklärung geben.

Zur doppelten Widerspruchslösung. Frau Kollegin 
Mattheis, Sie haben gerade gesagt, es würden die Ange-
hörigen gar nicht mehr involviert.

(Hilde Mattheis [SPD]: Das habe ich nicht 
gesagt!)

– Doch, das haben Sie gesagt. 

(Hilde Mattheis [SPD]: Stopp! Der Motorrad-
fahrer, 18-jährig!)

– Bei dem 18-jährigen Motorradfahrer werden trotzdem 
die Eltern gefragt, 

(Hilde Mattheis [SPD]: Ob er sich positio-
niert hat!)

ob es einen mutmaßlichen Willen des Verstorbenen gibt, 
der dagegen spricht. 

(Hilde Mattheis [SPD]: Genau!)

Das ist die Frage. Aber sie werden gefragt. Sie haben vor-
hin einen anderen Eindruck erweckt. 

(Zuruf der Abg. Hilde Mattheis [SPD])

Ich will nur sagen: Ich finde, das ist in der Kaskade – 
wie die Informationen gegeben werden und wie die Ent-
scheidungsfindung stattfindet – so angelegt, dass man 
das gut verantworten kann, und darum geht es ja. Es geht 
um die Frage, ob das eine Lösung ist, die im Gesamtkon-
text verantwortbar ist. 

Und ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch die Wi-
derspruchslösung ist keine Wunderwaffe. Sie wird nicht 
alle Probleme, die wir hinsichtlich Organspende und 
Warteliste haben, lösen; aber das ist eine Entscheidung, 
die im Vergleich zu dem, was wir heute haben, einen qua-
litativen Unterschied ausmacht. 

Und ja, es gibt ein Selbstbestimmungsrecht. Der qua-
litative Unterschied besteht darin, dass wir in der Ab-
wägung aller Interessen zu dem Ergebnis kommen, dass 
man die Pflicht hat, von diesem Selbstbestimmungsrecht 
Gebrauch zu machen – weil man es den Patientinnen und 
Patienten schuldig ist. Das ist der entscheidende Unter-
schied in der Einschätzung, in der Abwägung aller Argu-
mente. Ich finde, angesichts der Lage, angesichts der De-
batten der letzten Jahre, angesichts dessen, was wir nicht 
erreicht haben, und angesichts dessen, was wir erreichen 
müssen, ist genau diese Verpflichtung, sich entscheiden 
zu müssen, am Ende auch in einer freien Gesellschaft zu-
mutbar.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, der 
SPD, der FDP und der LINKEN)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Vielen Dank. – Nächster Redner in der Debatte ist der 

Kollege Otto Fricke.

Otto Fricke (FDP): 
Geschätzter Herr Vizepräsident! 

(Heiterkeit bei Abgeordneten der FDP und 
der CDU/CSU)

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Ja, Kollege 
Spahn, es ist so: Politik ist das ständige Bohren von di-
cken Brettern. Es geht darum, sich immer wieder an die 
Bürger zu wenden und zu sagen: Wir bitten euch, da et-
was zu tun. – Wir als Staat gehen zum Bürger und sagen: 
Wir brauchen deine Mitarbeit. – Das ist anstrengend; das 
ist viel.

Herr Kollege Spahn, weil sich bei der Organspende so 
wenig geändert hat, hat, ich glaube, fast das ganze Haus 
Ihrem Entwurf zur Änderung des Transplantationsgeset-
zes ausdrücklich zugestimmt, 

(Beifall bei der FDP, der CDU/CSU, der 
SPD und der LINKEN – Christine Aschen-
berg-Dugnus [FDP]: So ist es!)

weil sich am Verfahren etwas ändern musste. Und für 
dieses Vorgehen verdienen Sie Lob. Es ist richtig, bei der 
Frage des Verfahrens anzusetzen.

Anders ist es bei der zweiten Frage. Bei der Frage 
„Wie sorge ich für mehr Spendenbereite, durch das Wi-
derspruchsverfahren oder durch unser Verfahren?“ – da-
rum geht es – gehen die Meinungen auseinander. Dazu 
möchte ich eines sagen, auch an die Adresse derer, die 
jetzt zuhören und zuschauen: Unser Leben ist endlich; 
aber wir wollen das nicht wahrhaben. Wir wollen uns 
nicht mit Themen wie Testament, Patientenverfügung 
oder Organspende auseinandersetzen. 

(Matthias W. Birkwald [DIE LINKE]: Aber 
besser wäre es! – Dr. Georg Nüßlein [CDU/
CSU]: Die Schlussfolgerung ist spannend!)

Wir wollen nicht mit unseren Kindern darüber spre-
chen – ich habe das persönlich gemerkt; das war einer 
der größten Widerstände in der letzten Zeit –: Wie ist das 
eigentlich bei dir? Wenn du, meine 14-jährige Tochter, 

Jens Spahn
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wenn du, mein 18-jähriger Sohn, sterben solltest, wie soll 
ich mich dann verhalten? – Aber ich glaube, es ist unsere 
Aufgabe als Politik, dem Bürger immer wieder klarzu-
machen, dass er sich mit dieser Frage auseinandersetzen 
muss, weil er ein eigenverantwortliches Wesen ist und 
weil er die Verantwortung für sich und seine Mitbürger 
hat.

Dabei kommt es darauf an, dass man am Ende – in der 
doppelten Bedeutung des Wortes – Gutes tun will. Jetzt 
kommt die Frage, die man sich, Kollege Spahn, stellen 
muss: Will ich, dass dieses „Gutes tun“ etwas ist, was in 
der Grundentscheidung der Staat vorgegeben hat – mit 
der Möglichkeit, wie Sie es beschrieben haben, rauszu-
gehen –, oder will ich, dass dieses „Gutes tun“ aus dem 
Menschen selbst kommt, aus dem Individuum, das sagt: 
„Ich muss mich mit der Frage auseinandersetzen“? Ich 
kann dann sagen: Ich habe noch keine Lösung. Ich kann 
Ja oder Nein sagen. Aber muss es nicht so sein, dass der 
Mensch selbst sagt: „Ja, ich will es; es ist mein Wille, es 
ist meine Freiheit“, übrigens zur Verantwortung für ande-
re? Das ist der wesentliche Unterschied, um den es geht. 
Diese Frage muss sich jeder Bürger stellen, aber auch 
jeder Abgeordnete, wenn er über diese Gesetzentwürfe 
abstimmt.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP, der CDU/
CSU, der SPD und der LINKEN)

Meine Damen und Herren, ich will das herleiten, und 
zwar aus unserer Verfassung. Geht unsere Verfassung da-
von aus, dass es den Staat gibt, der den Bürgern Rechte 
zuweist, der sagt: „Du hast diese Pflicht, weil du dem 
helfen musst, weil du das tun musst“, oder ist es nicht 
vielmehr so, dass unsere Verfassung mit den Grundrech-
ten am Anfang sagt: „Die Rechte kommen von den Bür-
gern, und der Bürger entscheidet, was er dem Staat gibt, 
um ein funktionierendes Gemeinwesen mit verantwortli-
chen Menschen zu haben, die in diesem leben“, Kollege 
Nietan? Es ist das Letztere, für das sich die Mütter und 
Väter der Verfassung entschieden haben. Sie haben sich 
entschieden, zu sagen: Die Rechte kommen vom Bürger. 
Das sind Abwehrrechte. Der Bürger ist derjenige, der die 
Rechte hat, und der Staat muss eine Begründung finden, 
warum er in diese eingreift. All diese Grundsätze werden 
in der Widerspruchslösung, so schön Sie sie aufbauen, an 
dieser Stelle nicht eingehalten.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP, der CDU/
CSU, der SPD, der AfD und des BÜNDNIS-
SES 90/DIE GRÜNEN)

Meine Damen und Herren, ich will noch zwei Din-
ge anmerken. Mir geht es nicht darum, ob es jetzt gegen 
Herrn Spahn, gegen den Gesundheitsminister, gerichtet 
ist. Ich glaube, darum geht es bei beiden Gesetzentwür-
fen nicht. Es geht bei beiden Gesetzentwürfen darum, 
möglichst die beste Lösung zu finden. Ich glaube, dass 
wir eine Lösung finden müssen, die stetig von den Bür-
gern, von uns allen verlangt, dass wir uns selber in die 
Pflicht nehmen, dass wir uns selber in die Verantwortung 
nehmen.

Zum Schluss. Der Entwurf zur doppelten Wider-
spruchslösung verkennt nach meiner Meinung, dass un-
sere Gesellschaft – bei allen Makeln, bei allen Fehlern – 

nicht so weit gekommen ist, weil der Staat die richtigen 
Entscheidungen für seine Bürger getroffen hat, sondern 
weil die Bürger am Ende immer wieder die richtigen Ent-
scheidungen für ihre Mitbürger und damit für den Staat 
getroffen haben.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei Abgeordneten der FDP, der CDU/
CSU, der SPD und des BÜNDNISSES 90/
DIE GRÜNEN)

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Vielen Dank, Herr Kollege Fricke. – Da Sie immer so 

viel Wert auf Förmlichkeiten legen, darf ich Sie darauf 
hinweisen, dass diejenigen, die hier oben sitzen, während 
ihrer Sitzungsleitung die amtierenden Präsidenten sind.

Herr Kollege Oppermann, mein Kollege Vizepräsi-
dent,

(Heiterkeit)

Sie haben das Wort.

Thomas Oppermann (SPD): 
Herr Präsident! Meine sehr verehrten Kollegen und 

Kolleginnen! Wenn in unserem Land 10 000 Menschen, 
die auf ein Spenderorgan warten, in großer Not sind, 
schwer krank sind – manche von ihnen bereits in Lebens-
gefahr – und nur wenig Hoffnung haben können, weil es 
viel zu wenig Spenderorgane gibt, dann ist das nicht nur 
gesundheitspolitisch, sondern auch moralisch ein schwer 
erträglicher Zustand in unserer Gesellschaft. Darüber 
sind wir uns in diesem Haus einig. Deshalb liegen hier 
zwei Gesetzentwürfe vor, die beide auf eine Verbesse-
rung der Situation abzielen.

Kürzlich hat die Ärztekammer vorgeschlagen, um 
einen Anreiz zu schaffen, den Empfang eines Spender-
organs von der eigenen Spendebereitschaft abhängig zu 
machen nach dem Motto: Wer bereit ist, zu geben, der 
soll bevorzugt empfangen. – Dieser Vorschlag geht in die 
völlig falsche Richtung.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Die Organspende ist kein Handel im Sinne von Leistung 
und Gegenleistung, die Organspende ist keine geschäftli-
che Beziehung. Die Organspende muss ein persönlicher 
Akt der Nächstenliebe und der Solidarität bleiben.

Wenn wir als Gesetzgeber in der Verantwortung sind, 
dann müssen wir Regelungen schaffen, die diese Solida-
rität auch effektiv ermöglichen. Deshalb bin ich für die 
erweiterte Widerspruchsregelung. Die Widerspruchsre-
gelung, die übrigens überall in Europa gut funktioniert – 
und wir bekommen viele Spenderorgane aus Ländern 
mit Widerspruchsregelung –, wird durch diesen Gesetz-
entwurf zum gesetzlichen Regelfall. Die Organspende 
wird damit nicht mehr die Ausnahme, sondern die ge-
sellschaftliche Normalität. Ich bin überzeugt, dass dieser 
gesetzliche Paradigmenwechsel auch zu einem Mentali-
tätswechsel in unserer Gesellschaft führt. 

Otto Fricke 
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Alle über 16-Jährigen sind potenzielle Organspender,

(Zurufe von der CDU/CSU: Alle über 18-Jäh-
rigen!)

es sei denn, sie lehnen ab. Und für die Ablehnung ist 
weder eine Begründung noch eine Rechtfertigung nö-
tig. Und natürlich muss jede Ablehnung auch respektiert 
werden – als eine Ausübung des Selbstbestimmungsrech-
tes. Und selbstverständlich dürfen weder direkte noch in-
direkte Nachteile daraus erwachsen.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD und der 
LINKEN und des Abg. Jens Spahn [CDU/
CSU])

Die einzige Frage, die sich stellt, ist die, ob eine solche 
Mitwirkungspflicht bei der Ausübung der Selbstbestim-
mung zumutbar ist. Natürlich kann niemand bestreiten, 
dass von der Widerspruchsregelung ein Druck ausgeht; 
aber es ist ein sanfter Druck. Wenn ich kein Organspen-
der sein will, muss ich aktiv werden. Dafür reicht es aus, 
wenn ich das Organ- und Gewebespenderegister anwähle 
und das Nein anklicke; nichts ist einfacher oder unbü-
rokratischer. Es gibt keine Pflicht zur Organspende, es 
gibt keine Pflicht zur Solidarität – nur den sanften Druck, 
sich einmal im Leben mit dem Thema Organspende zu 
befassen und eine Entscheidung zu treffen. Deshalb, mei-
ne Damen und Herren, ist die Widerspruchsregelung die 
eigentliche Entscheidungsregelung.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der 
CDU/CSU und der LINKEN – Dr. Kirsten 
 Kappert-Gonther [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Es wird auch nicht richtig, wenn man 
es wiederholt!)

Eine Entscheidungsregelung, bei der es nicht einmal 
den sanften Druck gibt, sondern die nur auf die wieder-
holte Ansprache und die Bitte um Solidarität setzt, ist 
am Ende nichts anderes als unsere bereits existierende 
Zustimmungsregelung – mit einem erhöhten Appellativ-
charakter.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD)

Das wird aber an den Zuständen wenig ändern.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der CDU/
CSU und der LINKEN)

Bei der Widerspruchsregelung muss abgewogen 
werden: das Recht auf Schweigen, das Recht, in Ruhe 
gelassen zu werden, auf der einen Seite; das Recht auf 
Leben, die Bitte um lebensrettende Hilfe auf der anderen 
Seite. Für mich persönlich hat das Letztere den höheren 
Wert. Diese Bewertung entspricht auch dem Menschen-
bild des Grundgesetzes, bei dem nicht das nur auf sich 
selbst bezogene egoistische Individuum im Mittelpunkt 
steht, sondern, wie es das Bundesverfassungsgericht for-
muliert hat, der Mensch als gemeinschaftsbezogener und 
gemeinschaftsgebundener Bürger.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der CDU/
CSU und der LINKEN)

Denken Sie bitte über diesen gemeinschaftsbezogenen 
Bürger oder diese gemeinschaftsgebundene Bürgerin 
nach. Ich glaube, dass die Widerspruchsregelung vielen 

Menschen helfen kann, und bitte deshalb um Unterstüt-
zung für diesen Gesetzentwurf.

(Beifall bei Abgeordneten der SPD, der 
CDU/CSU und der LINKEN und des Abg. 
Dr. Marcus Faber [FDP])

Vizepräsident Wolfgang Kubicki: 
Vielen Dank, Herr Kollege Oppermann. – Als nächs-

ter Redner hat das Wort der Kollege Niema Movassat.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN und 
der SPD)

Niema Movassat (DIE LINKE): 
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Alle hier 

wollen die Zahl der Organspender erhöhen. Wir streiten 
um die ethisch vertretbare sowie rechtlich zulässige Lö-
sung. 

Die Widerspruchslösung will weg vom Spendenprin-
zip bei Organen – der bewussten und freiwilligen Ent-
scheidung – hin zu einer Organentnahme, der man nur 
durch Widerspruch entgehen kann. Ich halte das für ver-
fassungswidrig.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN und 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Die Widerspruchslösung verletzt die Menschenwürde, 
das Selbstbestimmungsrecht und das Recht auf Leben. 

Die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes setzt vo-
raus, dass es einem legitimen Zweck dient, zur Zwecker-
reichung geeignet ist, das mildeste Mittel darstellt und 
verhältnismäßig ist. Gehen wir das für die Widerspruchs-
lösung mal durch: Ja, es ist ein legitimer Zweck, für mehr 
Organspenden zu sorgen. Aber zweifelhaft ist schon, ob 
die Widerspruchslösung auch geeignet ist. Wahr ist, dass 
84 Prozent der Menschen hierzulande einer Organspende 
eher positiv gegenüberstehen, aber nur 36 Prozent einen 
Organspendeausweis haben. Es wäre aber zu einfach, zu 
sagen, dass, wer keinen Organspendeausweis hat, zu faul 
ist, sich darum zu kümmern. Denn es ist ein Unterschied, 
einer Organspende abstrakt positiv gegenüberzustehen 
oder sich konkret dafür zu entscheiden. Die Unsicherheit 
vieler Menschen rührt auch aus zu wenig Beratung und 
den Organspendeskandalen.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN und 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
Abg. Hilde Mattheis [SPD])

Die Widerspruchslösung ignoriert das. Sie zwingt allen 
etwas auf, statt zu erklären. Die Widerspruchslösung ist 
antiaufklärerisch und schadet dem Vertrauen in die Or-
ganspende.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN, der 
SPD und des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜ-
NEN und der Abg. Christine Aschenberg-Dug-
nus [FDP])

Die Erfahrung in Spanien zeigt, dass die Wider-
spruchslösung nicht zu mehr Organspenden führt. Sie 
wurde dort 1979 eingeführt. Die Spenderzahlen gingen 
erst viele Jahre später hoch, als die Abläufe in den Kran-

Thomas Oppermann
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kenhäusern und in der Beratung verbessert wurden. Das 
ist der richtige Ansatz. Auch deshalb brauchen wir mehr 
Personal in den Krankenhäusern.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN und 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
Abg. Hilde Mattheis [SPD])

Auch ist die Widerspruchslösung nicht das mildeste 
Mittel. Im Gesetzentwurf zur Stärkung der Entschei-
dungsbereitschaft schlagen wir mildere Mittel vor: Ers-
tens sorgen wir für bessere Information, indem etwa 
beim Beantragen des Ausweises auch Informationsma-
terial zur Organspende mitgegeben wird und Hausärzte 
alle zwei Jahre – alle zwei Jahre! – über die Organspende 
informieren. Zweitens schaffen wir die Möglichkeit, dass 
Menschen ihre Entscheidung für eine Organspende selbst 
online treffen und jederzeit ändern können.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN und 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
Abg. Hilde Mattheis [SPD])

Unsere Vorschläge setzen auf Selbstbestimmung und 
Aufklärung. Die Widerspruchslösung hingegen ist nicht 
verhältnismäßig.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN und 
der Abg. Hilde Mattheis [SPD] und Ulle 
Schauws [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Zum Recht auf Leben gehört auch, über den Sterbe-
prozess zu entscheiden. Bei einer Organentnahme wird 
immer in den Sterbeprozess eingegriffen; denn die Ma-
schinen in der Intensivmedizin müssen weiterlaufen, um 
die Organe entnehmen zu können. Dieser Eingriff setzt 
eine Einwilligung voraus.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN und 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
Abg. Christine Aschenberg-Dugnus [FDP])

Um den Hirntod überhaupt feststellen zu können, wer-
den testweise Schmerzen zugefügt. Sollte jemand noch 
nicht hirntot sein, stellt das einen Eingriff in die körper-
liche Unversehrtheit dar; auch das braucht Zustimmung. 

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN)

Es gibt keinen Rechtsgrundsatz, nach dem Schweigen 
Zustimmung ist. Schweigen heißt im Regelfall Nein. Wo 
im Recht Schweigen mal ausnahmsweise Ja heißt – wie 
etwa teils im Wirtschaftsrecht –, geht es nicht um ein so 
bedeutendes Grundrecht wie das Recht auf Leben, geht 
es nicht um so grundlegende ethische Fragen. 

Hinzu kommt, dass der Gesetzentwurf für eine Wider-
spruchslösung die Informationspflichten der Kranken-
kassen massiv reduziert. Außerdem sieht er vor, dass man 
mit dem 16. Lebensjahr dreimal über die Widerspruchs-
möglichkeit informiert wird; danach gibt es während der 
gesamten Lebensspanne keine verbindliche Information 
mehr. Damit folgt der Gesetzentwurf zur Widerspruchs-
lösung dem Motto: möglichst nicht über den Hirntod 
und die Organspende aufklären und die Hürden für einen 
Widerspruch möglichst hoch hängen, sodass möglichst 
viele nichts mitbekommen und ihren Widerspruch nicht 

erklären. Das ist unvereinbar mit der Menschenwürde-
garantie.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN und 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN)

Die Menschenwürde beinhaltet auch das Selbstbe-
stimmungsrecht und dass der Staat einen Menschen nicht 
zum Objekt machen darf. Wer Schweigen als Ja interpre-
tiert und auf möglichst wenige Informationen setzt, der 
will bewusst Selbstbestimmung umgehen. Damit macht 
der Vorschlag zur Widerspruchslösung, der hier vorliegt, 
Menschen zum Objekt, und das ist nicht zustimmungs-
fähig.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN und 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und der 
Abg. Dr. Astrid Mannes [CDU/CSU])

Ich werbe daher dafür, die Widerspruchslösung abzuleh-
nen und für eine Verbesserung der Entscheidungslösung 
zu stimmen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sage: Abseits 
dieser Gesetzesvorschläge müssen wir beachten, dass die 
Bereitschaft für eine Organspende Vertrauen voraussetzt. 
Die massiv zunehmende Kommerzialisierung und Priva-
tisierung im Gesundheitssystem führen dazu, dass Men-
schen Vertrauen verlieren. Deshalb müssen wir der Pro-
fitlogik im Gesundheitssektor entgegentreten, um wieder 
Vertrauen zu gewinnen – auch für die Organspende.

Danke schön.

(Beifall bei Abgeordneten der LINKEN und 
des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN sowie 
der Abg. Dr. Astrid Mannes [CDU/CSU] und 
Dr. Andrew Ullmann [FDP])

Vizepräsident Thomas Oppermann: 
Vielen Dank. – Letzte Rednerin in dieser Debatte 

ist die Kollegin Dr. Claudia Schmidtke für die Wider-
spruchslösung.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)

Dr. Claudia Schmidtke (CDU/CSU): 
Genau; herzlichen Dank. – Herr Präsident! Meine sehr 

verehrten Damen und Herren! Vor uns liegen zwei Ge-
setzentwürfe, deren Unterstützer jeweils erklären, dass 
sie eine Verbesserung der inakzeptablen Organspendesi-
tuation in Deutschland erreichen wollen. Ihre Aufgabe 
als Abgeordnete ist eine vorurteilsfreie Bewertung der 
Entwürfe. Dabei machen Sie es sich nicht leicht, und 
das dürfen Sie auch nicht; denn es stehen Schicksale da-
hinter, für die spätestens seit der heutigen Debatte Sie 
die Verantwortung tragen. Es geht nicht um persönliche 
Befindlichkeiten, sondern um Patienten, deren Leben be-
droht ist.

Wenn Sie tatsächlich die Situation der Patientinnen 
und Patienten sowie ihrer Familien und Freunde, zu de-
nen jeder und jede von uns von jetzt auf gleich gehören 
kann, als Grundlage für Ihre Entscheidung nehmen, dann 
können Sie nur zu einem Entschluss kommen: Ein Ent-
wurf hilft ihnen, und einer tut es nicht.

Niema Movassat
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Die Regelung der Kollegen um Frau Baerbock ist eine 
Aufschiebelösung. Sie versucht gar nicht erst, einen an-
deren Anschein zu erwecken. Sie versucht vielmehr, mit 
zwei vermeintlich empirischen Argumenten, die wir auch 
schon gehört haben, zu begründen, warum wir so weiter-
machen können wie bisher. 

(Annalena Baerbock [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Stimmt doch gar nicht!)

Zitiert werden häufig eine Studie der Universität in Kiel 
und die gelebte Praxis in Spanien.

Frau Baerbock, Sie haben gesagt, wir sollen und wol-
len ehrlich sein. Das müssen wir auch sein. Wir haben 
hier einige falsche Fakten gehört, insbesondere beispiels-
weise, dass die Zahlen nicht steigen, wenn man die Wi-
derspruchsregelung einführt. Wenn Sie sich die heutige 
Pressemitteilung der Deutschen Transplantationsgesell-
schaft angucken, dann sehen Sie, dass da ganz klar drin-
steht, dass bei Gesamtbetrachtung der Länder die Zahlen 
um 30 Prozent höher sind, wenn es die Widerspruchsre-
gelung gibt; es gibt dann also 30 Prozent mehr Spender.

(Zuruf der Abg. Maria Klein-Schmeink 
[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Wer sich die vielzitierte Kieler Studie, die einen Zu-
wachs an Organspenden allein den organisatorischen Ab-
läufen zurechnet, genauer anschaut, erkennt bald ihre er-
heblichen methodischen Mängel. Man kann aus ihr eben 
nicht ableiten, dass allein die Infrastruktur verantwort-
lich ist. Ich empfehle Ihnen stattdessen die Lektüre einer 
aktuellen Publikation, und zwar der Arbeit der doctores 
Brauer und Günther aus Jena aus diesem Jahr.

Bezüglich unseres großen Vorbilds Spanien, wo sehr 
viel mehr Menschen durch Transplantationen gerettet 
werden, wird fachlich behauptet, dass dort zwar de facto 
eine Widerspruchsregelung gilt – das haben wir gerade 
auch wieder gehört –, sie aber überhaupt nicht gelebt 
werden würde. Was dabei stets ignoriert wird, ist, dass 
der Systemwechsel das Entscheidende ist. Ohne diesen 
Paradigmenwechsel hätte es nicht eine Organspende 
mehr gegeben;

(Annalena Baerbock [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Das stimmt doch gar nicht!)

denn es geht nicht nur um die gesetzliche Neuordnung; 
es geht auch um die gesamte kulturelle Ausrichtung, die 
dahintersteht.

Nicht nur Spanien hat die Entscheidung für einen 
Systemwechsel bei der Organspende längst klug ge-
troffen. Es sind nicht 20, sondern mittlerweile 22 von 
28 EU-Mitgliedstaaten, die die Widerspruchsregelung 
implementiert haben. Zuletzt ist Schottland vor zwei Wo-
chen dazugekommen.

Im Eurotransplant-Verbund sind wir acht Länder. Da-
von haben sieben die Widerspruchsregelung. Nun raten 
Sie mal, welches Land sie nicht hat! Von ihnen allen 
importieren wir Organe. Deutschland überlebt durch die 

Widerspruchsregelung der anderen Länder. Solidarität 
sieht anders aus.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU, 
der SPD, der FDP und der LINKEN – Steffi 
Lemke [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Die 
Rede wird jetzt aber langsam schlimm!)

Wir konnten uns seit Jahrzehnten nicht zu so einem 
Schritt durchringen.

Dass sich diese Länder nicht für eine Aufschiebere-
gelung entschieden haben, sollte ihre Befürworter zum 
Nachdenken anregen. Wer tatsächlich davon ausgeht, 
dass die Abfrage der Organspendebereitschaft in einem 
Bürgerarmt neben der Yucca-Palme mit einer Wartenum-
mer in der Hand und der Möglichkeit, „ja“, „nein“ oder 
sogar auch „weiß nicht“ anzukreuzen, zu einer Erhöhung 
der Zahlen führt, der muss wirklich über eine äußerst 
große Fantasie verfügen. Wer wirklich denkt, dass die 
möglichen Spender zwischen dem Antrags- und dem 
Abholtermin mit einem Flyer in der Hand einen Termin 
bei ihrem Hausarzt machen, dessen Vorstellung von der 
arbeitenden Bevölkerung hat mit der Wirklichkeit wenig 
zu tun – von den zeitlichen Möglichkeiten unserer Haus-
ärzte mal ganz zu schweigen.

(Annalena Baerbock [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Hatten wir nicht respektvoll sein 
wollen? – Steffi Lemke [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Eine unterirdische Rede wird das 
jetzt! Scheint ein schlechter Gesetzentwurf zu 
sein, wenn Sie so reden müssen!)

Zu allem Übel wäre frühestens nach zehn Jahren eine 
Abfrage der Bevölkerung nahezu erreicht. Zehn Jahre, 
in denen alle Befragten weiterhin mit „Ich weiß nicht“ 
antworten könnten!

Liebe Kollegen, denjenigen von Ihnen, die es tatsäch-
lich als unzumutbar empfinden, den Menschen eine Ent-
scheidung über den Verbleib ihrer eigenen Organe nach 
dem Tod abzuverlangen, muss ich unterstellen, dass sie 
den Ernst der Lage nicht verstanden haben.

(Annalena Baerbock [BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN]: Meine Güte! – Christine 
 Aschenberg-Dugnus [FDP]: Fragen Sie mal 
die Deutsche Stiftung Patientenschutz! Die 
warnen vor der Widerspruchslösung!)

Die Patienten – derzeit stehen 10 000 auf der Warte-
liste, und täglich sterben 3 von ihnen – halten von einer 
solchen Lösung nichts. Ich bitte Sie herzlich, persönlich 
mit ihnen zu sprechen. Leider haben Sie, Frau Baerbock, 
entsprechende Anfragen bisher abgelehnt.

(Annalena Baerbock [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Jetzt hören Sie mal auf damit! 
Das ist unverschämt! Unsinn!)

Liebe Frau Kappert-Gonther, die Patienten sind sehr 
wohl im Fokus meines Tuns. Lernen Sie zum Beispiel 
Herrn Korosec kennen; dort oben auf der Tribüne sitzt 
er. Nach jahrelanger Dialyse kämpft sein Körper mit er-
heblichen Folgeschäden. An einen normalen Alltag oder 
daran, eine Nacht durchzuschlafen, ist für ihn nicht zu 
denken. 

Dr. Claudia Schmidtke 
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Oder denken Sie an den kleinen Oskar, der mit sei-
nen vier Jahren langsam versteht, dass sein Leben ohne 
Schwimmbad und Urlaub anders verläuft als das anderer 
Kinder. Er fragte tatsächlich jüngst seine Mutter – und 
ich zitiere –: Mama, warum kann der liebe Gott mir nicht 
einfach ein neues Nierchen schenken, damit ich nicht 
mehr an die Dialyse muss?

(Steffi Lemke [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Unterirdisch, diese Rede!)

Ich bitte Sie wirklich: Sprechen Sie mit den Betroffe-
nen! Bis zur zweiten Lesung ist genug Zeit. Melden Sie 
sich gerne, kontaktieren Sie mein Büro! Wir vermitteln 
gerne.

(Steffi Lemke [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Das ist das Letzte, was ich tun würde!)

Meine Damen und Herren, es bleibt dabei: Die Auf-
schieberegelung wäre ein weiteres Beispiel für zaghafte 
Unentschlossenheit, für ein Zaudern, das diesem Hohen 
Hause, insbesondere in diesen Zeiten, schlecht zu Ge-
sicht stünde.

(Steffi Lemke [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Sie hätten für Ihren Entwurf werben 
sollen, statt Polemik einzuführen!)

Die Menschen erwarten von uns nicht Zögern, sondern 
Handeln, und zu diesem Handeln gehört nur ein einziger 
Zwang: sich zu entscheiden.

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU – 
Annalena Baerbock [BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN]: Beschämend! – Gegenruf der 
Abg. Steffi Lemke [BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN]: Ja, beschämend!)

Vizepräsident Thomas Oppermann: 
Vielen Dank. – Damit sind wir am Ende der Debatte; 

das war die erste Lesung. 

Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf 
den Drucksachen 19/11096, 19/11087 und 19/11124 an 
die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorge-
schlagen. Gibt es dazu anderweitige Vorschläge? – Das 
kann ich nicht erkennen. Dann sind die Überweisungen 
so beschlossen.

Ich rufe jetzt den Tagesordnungspunkt 3 auf:

Fragestunde

Drucksache 19/11018 

Die mündlichen Fragen auf Drucksache 19/11018 
werden in der üblichen Reihenfolge aufgerufen.

Ich rufe als Erstes den Geschäftsbereich des Bundes-
ministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz auf. 
Zur Beantwortung steht die Parlamentarische Staatsse-
kretärin Rita Hagl-Kehl bereit.

Die Frage 1 ist vom Abgeordneten Dr. Diether Dehm, 
Fraktion Die Linke:

Wo oder wie sieht die Bundesregierung die wirtschaftli-
chen Verhältnisse der Bundesanzeiger Verlag GmbH gefähr-
det, würde sie die angefragten Informationen bezüglich even-

tuell vorhandener Maßgaben für die Bundesanzeiger Verlag 
GmbH bei deren Gestaltung der Entgelte für die gesetzlich 
vorgeschriebene Veröffentlichungspflicht von Unternehmen 
herausgeben (vergleiche schriftliche Frage 41 auf Bundestags-
drucksache 19/9553), angesichts des Umstandes, dass sich die 
Bundesanzeiger Verlag GmbH als Monopolist in keinem Wett-
bewerbsverhältnis befindet?

Frau Staatssekretärin.

Rita Hagl-Kehl, Parl. Staatssekretärin bei der Bun-
desministerin der Justiz und für Verbraucherschutz: 

Danke schön. – Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr 
geehrter Kollege, Informationen über die Maßgabe zur 
Gestaltung der Entgelte können sich auf die wirtschaft-
lichen Verhältnisse der Bundesanzeiger Verlag GmbH 
auswirken, insbesondere unter Berücksichtigung poten-
zieller Wettbewerber. Der Schutz von Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnissen gilt daher auch für die Bundesan-
zeiger Verlag GmbH.

Vizepräsident Thomas Oppermann: 
Zusatzfrage.

Dr. Diether Dehm (DIE LINKE): 
Wenn Sie mit mittelständischen Unternehmern spre-

chen – auch kleine können GmbHs sein –, dann erfahren 
Sie, dass der Bundesanzeiger eine reine Schikanemaß-
nahme gegen den Mittelstand ist, nichts gegen die Geld-
wäsche gebracht hat und gleichzeitig eine Gelddruckma-
schine für den Konzern Neven DuMont ist.

Wenn zwei Tage vor Weihnachten Briefe eintrudeln, 
mit denen den Adressaten gesagt wird, dass sie inner-
halb weniger Tage – über Weihnachten, wenn die Steu-
erberaterbüros geschlossen sind – ihre Antworten geben 
sollen, weil sie ansonsten eine Ordnungsstrafe in Höhe 
von Hunderten oder Tausenden von Euro aufgebrummt 
bekommen, dann fragt man sich: Warum haben Sie den 
Verlag bei der Privatisierung einem Konzern übergeben, 
dessen Geschäfte im Dunkeln sind und dessen Geheim-
nisse nicht einsehbar sind? Wir fragen hier jetzt seit vie-
len Monaten: Warum erfahren wir über den Bundesanzei-
ger so wenig, der über seine mittelständischen Klienten 
alles herausbekommen will, der sie völlig nackt machen 
möchte? Warum also haben Sie diesen Vertrag einem 
Konzern übergeben und nicht einem mittelständischen 
Unternehmen, das selber dem Zwang unterliegt, sich bis 
ins Essgefach zu entblößen?

Rita Hagl-Kehl, Parl. Staatssekretärin bei der Bun-
desministerin der Justiz und für Verbraucherschutz: 

Sie haben ganz recht, wenn Sie sagen, dass damals die 
Entscheidung getroffen wurde, den Bundesanzeiger Ver-
lag zu privatisieren; das war bereits vor einigen Jahren. 
Die Bundesregierung hat damals geprüft, ob ein wichti-
ges Interesse des Bundes nach § 65 der Bundeshaushalts-
ordnung noch vorlag oder ob sich der vom Bund ange-
strebte Zweck besser und wirtschaftlicher auf eine andere 
Weise erreichen lässt. Im Rahmen dieser damaligen Prü-
fung hat es sich gezeigt, dass ein solches Bundesinteresse 
bei der Beteiligung des Bundes an der Bundesanzeiger 
Verlag GmbH nicht mehr gegeben war. 

Dr. Claudia Schmidtke 
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